
Spiegelgasse 3/8, 1010 Wien | Tel +43 1 516 11-1100 | www.ief.at | office@ief.at 

Bank: Schelhammer & Schattera | IBAN: AT41 1919 0000 0016 4178 | BIC: BSSWATWW 

 

IEF-Care Management 
Förderfibel 

 



 2   

Inhalt 

I. THEORIE (ANSPRÜCHE, PFLICHTEN, LEISTUNGEN) .......................................................................... 5 

A. SCHWANGERSCHAFT UND ARBEITSPLATZ .................................................................................................... 5 

1. Rechtsgrundlagen ........................................................................................................................ 5 

2. Pflichten der Arbeitnehmerin bei Schwangerschaft ..................................................................... 5 

 MELDEPFLICHT ........................................................................................................................................ 5 

3. Ansprüche der Arbeitnehmerin in der Schwangerschaft/nach der Geburt .................................. 5 

 KÜNDIGUNGS- UND ENTLASSUNGSSCHUTZ ........................................................................................... 5 

 BESCHÄFTIGUNGSVERBOT ...................................................................................................................... 6 

 WOCHENGELD ......................................................................................................................................... 6 

 KARENZ .................................................................................................................................................... 6 

4. Ansprüche einer selbständig Erwerbstätigen in der Schwangerschaft / nach der Geburt ........... 7 

 BETRIEBSHILFE/WOCHENGELD ............................................................................................................... 7 

B. FAMILIENLEISTUNGEN BEI MINDERJÄHRIGEN KINDERN .................................................................................. 7 

1. Kinderbetreuungsgeld .................................................................................................................. 7 

 RECHTSGRUNDLAGE ............................................................................................................................... 7 

 VARIANTEN DES KINDERBETREUUNGSGELDES ....................................................................................... 7 

 ANSPRUCHSVORAUSSETZUNGEN ........................................................................................................... 8 

 ZUSTÄNDIGE STELLE ................................................................................................................................ 8 

2. Familienbeihilfe ............................................................................................................................ 8 

 RECHTSGRUNDLAGE ............................................................................................................................... 8 

 VERFAHREN ............................................................................................................................................. 8 

 HÖHE (Stand 1/2021) .............................................................................................................................. 9 

 KINDERABSETZBETRAG ........................................................................................................................... 9 

 SCHULSTARTGELD ................................................................................................................................... 9 

 BEZUGSDAUER ........................................................................................................................................ 9 

g.  FAMILIENBONUS PLUS .......................................................................................................................... 10 

3. Erhöhte Familienbeihilfe ............................................................................................................ 10 

 RECHTSGRUNDLAGEN ........................................................................................................................... 10 

 ALLGEMEINES ........................................................................................................................................ 10 

 VORAUSSETZUNGEN ............................................................................................................................. 11 

 EINKOMMENSGRENZE .......................................................................................................................... 11 

4. Pflegegeld................................................................................................................................... 11 

 RECHTSGRUNDLAGEN ........................................................................................................................... 11 

 GRUNDSÄTZE UND ZWECKE .................................................................................................................. 12 

 ANSPRUCHSBERECHTIGUNG ................................................................................................................. 12 

 ARTEN DES PFLEGEGELDES ................................................................................................................... 13 

 PFLICHTEN DER PFLEGEBEDÜRFTIGEN PERSON .................................................................................... 15 

 VERFAHREN ........................................................................................................................................... 15 

 PFLEGEBEDARFSERHEBUNG .................................................................................................................. 17 

 HÖHE DES PFLEGEGELDES ..................................................................................................................... 27 

5. Behindertenpass und Zusatzeintragung ..................................................................................... 29 



 3   

 VORAUSSETZUNGEN ............................................................................................................................. 29 

 ZUSATZEINTRAGUNG ............................................................................................................................ 29 

 VORTEILE DER ZUSATZEINTRAGUNG..................................................................................................... 30 

6. Parkausweis ............................................................................................................................... 30 

 VORAUSSETZUNGEN ............................................................................................................................. 30 

 ANTRAG ................................................................................................................................................. 30 

 VORTEILE ............................................................................................................................................... 31 

 BEHINDERTENZONE FÜR INDIVIDUELLESS KENNZEICHEN .................................................................... 32 

C. BILDUNG ........................................................................................................................................... 33 

1. Vorschulische Integration/Inklusion ........................................................................................... 33 

2. Schulische Integration/Inklusion ................................................................................................ 33 

 RECHTSGRUNDLAGEN ........................................................................................................................... 33 

 ALLGEMEINES ........................................................................................................................................ 33 

 SCHULPFLICHT_SCHULREIFE ................................................................................................................. 34 

 ZUSTÄNDIGE STELLEN ........................................................................................................................... 34 

3. Weitere Ausbildung/Jugendcoaching......................................................................................... 38 

 AUSBILDUNGSHILFE .............................................................................................................................. 38 

 JUGENDCOACHING ................................................................................................................................ 38 

 WEITERFÜHRENDE LINKS: ..................................................................................................................... 38 

D. BEGÜNSTIGUNGEN FÜR PFLEGENDE ANGEHÖRIGE ...................................................................................... 39 

1. Kostenlose Selbstversicherung in der PENSIONS- und KRANKENVERSICHERUNG ...................... 39 

 FÜR PFLEGENDE ANGEHÖRIGE, DIE EIN KIND MIT BEEINTRÄCHTIGUNG PFLEGEN .............................. 39 

 FÜR PFLEGENDE ANGEHÖRIGE, DIE EINEN NAHEN ANGEHÖRIGEN PFLEGEN ...................................... 40 

2. Finanzielle ZUSCHÜSSE ............................................................................................................... 41 

 RECHTSGRUNDLAGE ............................................................................................................................. 41 

Bundespflegegeldgesetz (BPGG) ..................................................................................................................... 41 

 VORAUSSETZUNGEN ............................................................................................................................. 41 

 EINKOMMENSGRENZE .......................................................................................................................... 42 

 LEISTUNG .............................................................................................................................................. 42 

3. Pflegefreistellung ....................................................................................................................... 43 

 ALLGEMEINE PFLEGEFREISTELLUNG ..................................................................................................... 43 

 PFLEGEFREISTELLUNG ZUR BETRREUUNG EINES KINDES MIT BEEINTRÄCHTIGUNG ............................ 43 

4. Pflegekarenz ............................................................................................................................... 44 

 RECHTSGRUNDLAGEN ........................................................................................................................... 44 

§21c Bundespflegegeldgesetz (BPGG) ............................................................................................................ 44 

 VORAUSSETZUNGEN ............................................................................................................................. 44 

 LEISTUNG .............................................................................................................................................. 44 

 ANTRAG ................................................................................................................................................. 45 

5. Betreuungsbeihilfe ..................................................................................................................... 45 

 RECHTSGRUNDLAGE ............................................................................................................................. 45 

 VORAUSSETZUNGEN ............................................................................................................................. 45 

 LEISTUNG .............................................................................................................................................. 45 

 ANTRAG ................................................................................................................................................. 46 

6. Freizeitassistenz ......................................................................................................................... 46 



 4   

7. Arbeitsassistenz .......................................................................................................................... 46 

8. Familienhospizkarenz ................................................................................................................. 47 

 RECHTSGRUNDLAGEN ........................................................................................................................... 47 

Familienlastenausgleichsgesetz (FLAG)........................................................................................................... 47 

 VORAUSSETZUNGEN ............................................................................................................................. 47 

 LEISTUNG .............................................................................................................................................. 47 

 ANTRAG ................................................................................................................................................. 48 

E. WEITERE HILFEN ................................................................................................................................. 48 

1. Gebührenbefreiung .................................................................................................................... 48 

 RUNDFUNK UND ZUSCHUSS ZUM FERNSPRECHENTGELGT .................................................................. 48 

 REZEPTGEBÜHREN SOWIE BEFREIUNG VOM SERVICEENTGELT FÜR DIE E-CARD ................................. 49 

 KFZ (GRATZISVIGNETTE, VERSICHERUNG, NoVA) .................................................................................. 50 

2. Unterstützungsfonds .................................................................................................................. 51 

 RECHTSGRUNDLAGEN ........................................................................................................................... 51 

§21a Bundespflegegeldgesetz (BPGG) ............................................................................................................ 51 

 ALLGEMEINES ........................................................................................................................................ 51 

3. Fahrtkostenersatz ...................................................................................................................... 51 

4. Wohnbeihilfe .............................................................................................................................. 51 

5. Familienhelferin ......................................................................................................................... 52 

6. Heilbehelfe und Hilfsmittel ......................................................................................................... 53 

7. Gratiswindeln ............................................................................................................................. 53 

F. STEUERRECHT ..................................................................................................................................... 53 

 RECHTSGRUNDLAGE ............................................................................................................................. 53 

 VORAUSSETZUNG .................................................................................................................................. 53 

 LEISTUNG .............................................................................................................................................. 53 

 PAUSCHALER FREIBETRAG UND PFLEGELD ........................................................................................... 54 

II. PRAXIS (CHECKLISTEN, FORMULARE, LINKS) ................................................................................. 56 

A. CHECKLISTEN FÜR BERATUNGSGESPRÄCH ................................................................................................. 56 

1. „Status Quo“ – Abfrage im Erstgespräch mit den Klienten ........................................................ 56 

2. Ermittlung des Pflegeaufwands ................................................................................................. 57 

3. Ermittlung von Hilfsverrichtungen ............................................................................................. 58 

B. FORMULARE UND MUSTER .................................................................................................................... 59 

C. ANLAUFSTELLEN BEI KONFLIKTEN ............................................................................................................ 59 

1. Ombudsstellen Wien: ................................................................................................................. 59 

2. Bundesweit: ................................................................................................................................ 60 

D. LINKS ................................................................................................................................................ 60 

1. (öffentliche) Unterstützung: ....................................................................................................... 60 

2. (meist private) Förderungen und Fonds ..................................................................................... 61 

 

 
 

  



 5   

 

A. Schwangerschaft und Arbeitsplatz 

 

1. Rechtsgrundlagen 
 
 Mutterschutzgesetz 1979, MSchG  

 § 8 Hebammengesetz (Abgrenzung zwischen Lebend-, Tot-, oder Fehlgeburt) 

 Väter-Karenz-Gesetz (VKG) 

 Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (Eintritt des Versicherungsfalls der Mutterschaft 
bei Selbständigen) 

 

2. Pflichten der Arbeitnehmerin bei Schwangerschaft 
 

 MELDEPFLICHT 
 
Schwangere haben ihrem Arbeitgeber (AG) über das Vorliegen einer Schwangerschaft –ab Kennt-
nis – zu informieren, dies gilt ebenso für den voraussichtlichen Geburtstermin sowie für das vor-
zeitige Ende einer Schwangerschaft. Der Arbeitgeber kann eine ärztliche Bestätigung über eine 
aufrechte Schwangerschaft sowie den voraussichtlichen Geburtstermin verlangen (§ 3 Abs 4 
MSchG).  
 

3. Ansprüche der Arbeitnehmerin in der Schwangerschaft/nach der 
Geburt 

 
 KÜNDIGUNGS- UND ENTLASSUNGSSCHUTZ 

 
Ab dem Zeitpunkt der Bekanntgabe der Schwangerschaft an den Arbeitgeber gelten die allge-
meinen Mutterschutzbestimmungen (MSchG). Eine Kündigung seitens des Arbeitgebers (AG) ist 
dann unwirksam, wenn die Arbeitnehmerin (AN) zum Zeitpunkt des Ausspruches der Kündigung 
bereits schwanger ist,  
 

 ihre Schwangerschaft sowie den voraussichtlichen Geburtstermin dem Arbeitgeber binnen 
fünf Tagen schriftlich oder mündlich bekannt gibt und 

 gleichzeitig eine ärztliche Bestätigung über das Bestehen einer Schwangerschaft vorlegt (§ 
10 MSchG). 

 
Der Kündigungsschutz erlischt, wenn die Schwangerschaft innerhalb dieser 5-Tagesfrist nach der 
Kündigung nicht gemeldet wird, außer es trifft die AN kein Verschulden an der Säumnis. 

I. THEORIE (Ansprüche, Pflichten, Leistungen) 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008464
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40156285/NOR40156285.html
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008674
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008422
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008464&Paragraf=3
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008464&Paragraf=3
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008464
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1979/221/P10/NOR40052553
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1979/221/P10/NOR40052553
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Beispiel: Eine Arbeitnehmerin wird gekündigt. Zu diesem Zeitpunkt hat die Arbeitnehmerin keine 
Ahnung, dass sie schwanger ist. 10 Tage später erfährt sie von ihrem Arzt, dass eine Schwanger-
schaft besteht, gleich darauf informiert sie ihren Chef darüber.  
 
 Diese Mitteilung gilt als rechtzeitig. Die AN konnte die 5-Tagesfrist aufgrund mangelnder 

Kenntnis von der Schwangerschaft nicht einhalten, sie hat die Bekanntgabe jedoch unmittel-
bar nach Wegfall des „Hinderungsgrundes“ nachgeholt (vgl. § 10 Abs 2 MSchG). 

 
Der besondere Kündigungs- und Entlassungsschutz gilt von Beginn der Schwangerschaft bis zum 
Ablauf von vier Monaten nach der Entbindung (§ 10 MSchG). Bei einer „Fehlgeburt“ endet dieser 
Kündigungsschutz 4 Wochen nach der Fehlgeburt (§ 10 Abs 1a MSchG). 
 

 BESCHÄFTIGUNGSVERBOT 
 
In den letzten acht Wochen vor dem voraussichtlichen Geburtstermin sowie bis zum Ablauf von 
acht Wochen nach der Geburt, gilt für die Arbeitnehmerin ein Beschäftigungsverbot (sog. Mut-
terschutz, vgl. § 3 MSchG, §5 MSchG) (bei Mehrlings-, Früh- oder Kaiserschnittgeburten beträgt 
die Schutzfrist nach der Geburt zwölf Wochen.).  
 
 

 WOCHENGELD 
 

In der Zeit des Beschäftigungsverbotes (siehe oben) hat die Arbeitnehmerin Anspruch auf Wo-
chengeld nach §162 ASVG. Das Wochengeld wird acht Wochen vor dem voraussichtlichen Ge-
burtstermin, am Tag der Entbindung sowie acht Wochen nach der Entbindung gewährt (bzw. 
12 Wochen bei Mehrlings-, Früh- oder Kaiserschnittgeburten). In dieser Zeit erhält die Mutter 
Wochengeld, eine allfällige Karenz kann danach in Anspruch genommen werden.  
 
Nähere Informationen zum Wochengeld finden Sie hier (Österreichische Gesundheitskasse). 
 

 KARENZ 
 

Als Karenz ist der gesetzliche Rechtsanspruch auf Freistellung von der Arbeitsleistung gegen Ent-
fall des Arbeitsentgelts zu verstehen (§§ 15ff MSchG). Der Arbeitgeber kann die Inanspruch-
nahme einer Karenz nicht verweigern.  
 
Mütter und Väter haben nach den Bestimmungen des Mutterschutz- und Väterkarenzgesetzes 
Anspruch auf Elternkarenz bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres des Kindes, wenn die 
gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind und die Meldepflichten eingehalten werden. Binnen 
acht Wochen nach der Geburt muss eine Meldung an den Arbeitgeber erfolgen und der beab-
sichtigter Beginn sowie die geplante Dauer der Karenz bekannt gegeben werden (§ 15 Abs 3 
MSchG). Auch die zweimalige Teilung der Karenz mit dem Vater ist möglich (§15a MSchG).  
 
Siehe dazu auch Bundesministerium für Arbeit Familie und Jugend (BMAFJ) sowie ergänzend die 
Broschüre „Karenz, Elternteilzeit, Familienzeit & Co (Sozialministerium). 
 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1979/221/P10/NOR40052553
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008464&FassungVom=2020-01-21&Artikel=&Paragraf=10&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.jusline.at/gesetz/mschg/paragraf/10
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008464&Paragraf=3
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008464&FassungVom=1995-06-30&Artikel=&Paragraf=5&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1955/189/P162/NOR40025658
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.837613
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008464
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1979/221/P15/NOR40178136
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1979/221/P15/NOR40178136
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008464&FassungVom=2016-02-04&Artikel=&Paragraf=15a&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.bmafj.gv.at/Themen/Arbeitsrecht/Karenz-und-Teilzeit/Elternkarenz.html
https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=393
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4. Ansprüche einer selbständig Erwerbstätigen in der 
Schwangerschaft / nach der Geburt 

 
 BETRIEBSHILFE/WOCHENGELD 

 
Selbständig Erwerbstätige, die ein Gewerbe ausüben sowie Bäuerinnen erhalten eine Betriebs-
hilfe als Sachleistung bzw. Wochengeld. Bei der Betriebshilfe handelt es sich um eine physische 
Person, die dem Betrieb für unaufschiebbare Aufgaben zur Verfügung gestellt wird. Ein ent-
sprechendes Online-Antragsformular finden Sie auf der Website der SVS. Das Wochengeld be-
trägt derzeit EUR 56,87 pro Tag (Stand 2021). (siehe SVS) 

 

B. Familienleistungen bei minderjährigen Kindern 

 

1. Kinderbetreuungsgeld 
 

 RECHTSGRUNDLAGE 
 
Kinderbetreuungsgeldgesetz (KBGG) 
 
ACHTUNG!  
Die arbeitsrechtliche Karenz (bis max. 24 Monate) muss sich nicht zwangsläufig mit der gewähl-
ten Bezugslänge des Kinderbetreuungsgeldes decken. Weitere Informationen rund um das Kin-
derbetreuungsgeld siehe Bundeskanzleramt, Familie und Jugend bzw. die Broschüre zum Kinder-
betreuungsgeld. 
 

 VARIANTEN DES KINDERBETREUUNGSGELDES 
 

i. Kinderbetreuungsgeld-Konto 
 

Für Eltern, deren Kinder ab dem 1. März 2017 geboren sind, gelten neue Regelungen zum Kin-
derbetreuungsgeld. Die bisherigen vier Pauschalvarianten wurden ersetzt durch das "Kinderbe-
treuungsgeld-Konto" mit einer fixen (pauschalen) Summe pro Kind. Eltern erhalten das pau-
schale Kinderbetreuungsgeld, unabhängig von einer vor der Geburt ausgeübten Erwerbstätig-
keit. Sie können flexibel wählen zwischen einer Anspruchsdauer von 
 

 365 Tage bis 851 Tage (alleine) bzw.  

 456 Tage bis 1.063 Tage (beide Elternteile). 
 

Die Höhe des täglich berechneten Kinderbetreuungsgeldes variiert nach der gewählten Bezugs-
dauer (dzt. zwischen EUR 14,53/Tag und EUR 33,88/Tag). Zur konkreten Höhe siehe den Online-
Rechner für das Kinderbetreuungsgeld.  
 

ii. Einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld 
 

https://www.sozialversicherung.gv.at/formulare-prod/formserver_svs/start.do?wfjs_enabled=true&vid=d6475657713c87ec&wfjs_orig_req=%2Fstart.do%3Fesvcid%3D10007.854397%26esvendurl%3DaHR0cHM6Ly93d3cuc296aWFsdmVyc2ljaGVydW5nLmd2LmF0L2Zvcm1nZW4vYWJzY2hsdXNzLnhodG1sP2xheW91dD13aXRob3V0TmF2JmNvbnRlbnRpZD0xMDAwNy44NTQzOTcmcG9ydGFsPXN2c3BvcnRhbA%253D%253D%26esvlayout%3DwithoutNav%26esvportal%3Dsvsportal%26esvstarturl%3DaHR0cHM6Ly93d3cuc296aWFsdmVyc2ljaGVydW5nLmd2LmF0L2Zvcm1nZW4vP2xheW91dD13aXRob3V0TmF2JmNvbnRlbnRpZD0xMDAwNy44NTQzOTcmcG9ydGFsPXN2c3BvcnRhbA%253D%253D%26generalid%3DGS040010%26hash%3D0cc874c51b9ba3b3580b4a15924f64065f73265248be4b90b460b53597a1c116%26mobileLayout%3Dfalse%26sso_override%3DKEINE&txid=80fc3023f2cfde919c725335beb1a5c16854ea2a
https://www.svs.at/cdscontent/?contentid=10007.816826
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20001474
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/kinderbetreuungsgeld-ab-1.3.2017/kbg-konto.html
https://www.bmfj.gv.at/dam/jcr:6e115ae5-e070-466e-86df-36b76a5da376/KBG-Brosch&uuml;re%20November%202016.pdf
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/kinderbetreuungsgeld-ab-1.3.2017/kbg-konto.html
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/kinderbetreuungsgeld-ab-1.3.2017/kbg-konto.html
http://www.bmfj.gv.at/dam/bmfj/KBG-Rechner/index.html#willkommen
http://www.bmfj.gv.at/dam/bmfj/KBG-Rechner/index.html#willkommen
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Diese Variante können jene Eltern wählen, die sechs Monate vor der Geburt des Kindes einer 
sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit in Österreich nachgegangen sind.  
 
Zweck: Das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld soll ein Einkommensersatz für Eltern 
bilden, die sich nur für kurze Zeit aus dem Berufsleben zurückziehen wollen und ein höheres 
Einkommen hatten.  
 
Dauer: längstens bis zum 365. Tag ab Geburt des Kindes, wenn nur ein Elternteil Kinderbetreu-
ungsgeld bezieht. Beziehen beide Elternteile Kinderbetreuungsgeld, verlängert sich die Bezugs-
dauer um jenen Zeitraum, den der andere Elternteil tatsächlich bezogen hat, maximal aller-
dings bis zum Ende des 14. Lebensmonats des Kindes.  
 
Höhe: 80 % der letzten Einkünfte, max. bis zu EUR 66 pro Tag (bis ca. 2 000 Euro pro Monat) 
 

 ANSPRUCHSVORAUSSETZUNGEN 
 

 Anspruch und tatsächlicher Bezug der Familienbeihilfe für das Kind 

 Lebensmittelpunkt in Österreich 

 Rechtmäßiger Aufenthalt in Österreich 

 Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen (fünf Untersuchungen während der Schwangerschaft 
und fünf Untersuchungen des Kindes) 

 Einhalten der jährlichen Zuverdienstgrenze von EUR 7.300,- (Stand 1.1.2020), eine gering-
fügige Beschäftigung mit EUR 460,66 pro Monat ist somit möglich 
 Bei Überschreitung der Zuverdienstgrenze muss das zu Unrecht bezogene Kinderbetreu-
ungsgeld für das betreffende Kalenderjahr anteilig zurückbezahlt werden. 

 Getrennt lebende Eltern: Obsorgeberechtigung für das Kind, Bezug der Familienbeihilfe 
durch den antragstellenden Elternteil 

 
 ZUSTÄNDIGE STELLE 

 
Das Kinderbetreuungsgeld kann online beantragt werden beim zuständigen Krankenversiche-
rungsträger (Das ist derjenige, bei dem Wochengeld bezogen wurde bzw. bei dem man versichert 
ist oder zuletzt versichert war). 
 

2. Familienbeihilfe 
 

 RECHTSGRUNDLAGE 
 

 Familienlastenausgleichsgesetz  
 

 VERFAHREN 
 

Seit 1.1.2015 ist kein gesonderter Antrag mehr auf Familienbeihilfe nach der Geburt eines Kindes 
notwendig. Vielmehr erfolgt eine automatische Information und Auszahlung, nachdem im Zuge 
der Ausstellung der Geburtsurkunde die Daten des Kindes und der Eltern im Zentralen Perso-
nenstandsregister (ZPR) erfasst wurden. Die Ausstellung der Geburtsurkunde wiederum erfolgt 
nach Anzeige der Geburt beim Standesamt des Geburtsortes (diese Anzeige erfolgt in der Regel 
durch das Krankenhaus). 

https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/geburt/3/2/3/2/1/Seite.080647.html
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008220
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Für Kinder, die im Ausland geboren werden und erst zu einem späteren Zeitpunkt einen ordentli-
chen Wohnsitz in Österreich haben, muss jedoch ein Antrag auf Familienbeihilfe gestellt werden.  
 
Für Kinder mit nicht österreichischer Staatsbürgerschaft gibt es diesbezüglich unterschiedliche 
Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um einen Anspruch auf Familienbeihilfe zu haben. 
Siehe Familienbeihilfe für Drittstaatsangehörige  
 

 HÖHE (Stand 1/2021) 
 
Die Höhe der Familienbeihilfe ist gestaffelt nach Alter und Anzahl der Kinder wie folgt (siehe 
auch http://familienbeihilfenrechner.bmfj.gv.at/): 
 

 ab Geburt    EUR 114,00 

 3 – 9 Jahre    EUR 121,90  

 10 – 18 Jahre   EUR 141,50 

 ab 19 Jahren   EUR 165,10  
 

Der monatliche Betrag erhöht sich durch die Geschwisterstaffelung für jedes Kind, wenn Fami-
lienbeihilfe 

 für 2 Kinder gewährt wird, um EUR 7,10 für jedes Kind, 

 für 3 Kinder gewährt wird, um EUR 17,40 für jedes Kind, 

 für 4 Kinder gewährt wird, um EUR 26,50 für jedes Kind, 

 für 5 Kinder gewährt wird, um EUR 32,00 für jedes Kind, 

 für 6 Kinder gewährt wird, um EUR 35,70 für jedes Kind, 

 für 7 und mehr Kinder gewährt wird, um EUR 52,00 für jedes Kind. 
 

Für ein Kind mit erheblicher Beeinträchtigung steht zusätzlich zur Familienbeihilfe ein Zuschlag 
in der Höhe von EUR 155,90 monatlich zu. Für diese sog. „erhöhte Familienbeihilfe“ ist ein 
Grad der Beeinträchtigung von mind. 50% erforderlich. 
 

 KINDERABSETZBETRAG 
 

Zusätzlich zur Familienbeihilfe wird pro Kind ein Kinderabsetzbetrag in der Höhe von EUR 58,40 
pro Monat ausbezahlt. Dieser muss nicht gesondert beantragt werden. 
 

 SCHULSTARTGELD 
 

Zudem wird für jedes Kind zwischen 6 und 15 Jahren 1x jährlich zusätzlich zur Familienbeihilfe im 
September ein Betrag von EUR 100,00 ausbezahlt. 
 

 BEZUGSDAUER 
 

Der Familienbeihilfenbezug wird begrenzt mit der Vollendung des 24. Lebensjahres des Kindes, 
außer es liegen bestimmte Voraussetzungen vor, die eine Verlängerung des Bezuges bis zum 25. 
Lbj. des Kindes (Präsenzdienst, Zivildienst, etc.) oder länger (bei geistiger oder körperlicher Be-
einträchtigung, etc.) unter Umständen möglich machen. (Siehe § 2 FLAG) 
 

https://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/inter-Steuern/pdfs/9999/Beih100.pdf
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/familie/familienbeihilfe/familienbeihilfe-fuer-drittstaatsangehoerige.html
http://familienbeihilfenrechner.bmfj.gv.at/
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Für Kinder über 18 Jahre erhält man die Familienbeihilfe nur dann, wenn diese eine Berufsaus-
bildung (Schule, Lehre oder Studium) absolvieren. In diesem Fall verlangt das Finanzamt eine 
Inskriptionsbestätigung bzw. einen Studienerfolgsnachweis. 
 
Bestätigungen über den Bezug der Familienbeihilfe werden beim zuständigen Wohnsitzfinanz-
amt ausgestellt.  
 

g.  FAMILIENBONUS PLUS 
 
Der Familienbonus Plus ist ein jährlicher Absetzbetrag in der Höhe von EUR 1.500,- pro Kind (bis 
zum 18. Lebensjahr, ab Juli 2022 EUR 2.000), der sozusagen die Steuerlast um EUR 1.500,- pro 
Kind (bzw. EUR 2.000 ab Juli 2022) jährlich reduziert. Nach dem 18. Geburtstag des Kindes steht 
nur mehr ein reduzierter Absetzbetrag in der Höhe von EUR 500,- zu, sofern für dieses Kind noch 
Familienbeihilfe bezogen wird.  
 
Die Einführung des Familienbonus plus im Jahr 2019 ersetzt den Kinderfreibetrag und die Ab-
zugsfähigkeit der Kinderbetreuungskosten.  
 
Der Familienbonus Plus kann entweder laufend über die Lohnverrechnung, also durch den 
Arbeitgeber, oder aber im Nachhinein im Rahmen der Steuererklärung bzw. der Arbeitneh-
merveranlagung in Anspruch genommen werden. 
 
Sobald Sie eine Arbeitnehmerveranlagung abgeben, ist es wichtig, dass Sie den Familienbonus 
Plus beantragen. Im Rahmen Ihrer Steuererklärung können Sie auch wählen, wie Sie den Famili-
enbonus plus aufteilen möchten, um den größten Vorteil für Ihre Familie zu erzielen. Siehe bspw. 
Formulare (Bundesministerium für Finanzen) 
 
Der Familienbonus Plus steht nicht nur Angestellten, sondern auch jenen Personen zu, die Ein-
künfte aus Land- und Forstwirtschaft, selbständiger Arbeit oder aus einem Gewerbebetrieb er-
zielen. Selbstverständlich steht auch Pflegeeltern den Familienbonus Plus zu, wenn sie Familien-
beihilfe für das Kind beziehen. 
 
Arbeitslose, Mindestsicherungsempfänger und all jene, die Kinderbetreuungsgeld oder Pfle-
gekarenzgeld beziehen, haben kein steuerpflichtiges Einkommen, sodass sich der Familien-
bonus Plus nicht auswirkt.  
 
Für weiterführende Informationen siehe Bundesministerium für Finanzen 

 

3. Erhöhte Familienbeihilfe 
 

 RECHTSGRUNDLAGEN 
 

 §§ 2, 5 und 8 Familienlastenausgleichsgesetz (FLAG) 
 

 ALLGEMEINES 
 

https://service.bmf.gv.at/service/anwend/formulare/show_mast.asp?Typ=SM&__ClFRM_STICHW_ALL=L1k-bF&searchsubmit=
https://www.bmf.gv.at/themen/steuern/arbeitnehmerinnenveranlagung/steuertarif-steuerabsetzbetraege/familienbonus-plus.html
https://www.help.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?leistung=LA-HP-GL-FLAG_2&quelle=HELP&flow=LO
https://www.help.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?leistung=LA-HP-GL-FLAG_5&quelle=HELP&flow=LO
https://www.help.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?leistung=LA-HP-GL-FLAG_8&quelle=HELP&flow=LO
https://www.help.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?leistung=LA-HP-GL-FLAG&quelle=HELP&flow=LO
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 Die erhöhte Familienbeihilfe beträgt EUR 155,90 pro Monat und wird zusätzlich (!) zur  
Familienbeihilfe ausbezahlt.   

 Davon wird ein Betrag von EUR 60,- monatlich auf das Pflegegeld angerechnet (§7 BPGG), 
also vom Pflegegeld abgezogen, sofern man Pflegegeld bezieht. 
 
Beispiel: bei Pflegegeld der Stufe 2 in der Höhe von EUR 299,60,-, werden EUR 60,- mtl. auf-
grund erhöhter Familienbeihilfe abgezogen! 

 

 Die erhöhte Familienbeihilfe kann auch rückwirkend zuerkannt werden, allerdings höchs-
tens für fünf Jahre ab dem Monat der Antragstellung. 

 Der ANTRAG ist beim zuständigen Wohnsitz-Finanzamt zu stellen. Danach erfolgt die Begut-
achtung durch einen Arzt bzw. Sachverständigen (meist beim jeweiligen Sozialministeri-
umservice), der den Grad der Beeinträchtigung feststellt.  

 
 VORAUSSETZUNGEN 

 

 der Grad der Behinderung muss mind. 50 % betragen und zumindest für 3 Jahre vorliegen 
oder  

 das Kind ist dauerhaft außerstande, sich selbst den Unterhalt zu verschaffen. 

 Der Anspruch besteht auch bei VOLLJÄHRIGKEIT (!) des Kindes, wenn 
o die Beeinträchtigung vor dem 21. Lebensjahr eintritt 
o die Beeinträchtigung während späterer Berufsausbildung, jedoch vor Vollendung des 

25. Lebensjahres eintritt. 
 

 EINKOMMENSGRENZE 
 
Ein allfälliger „Arbeitsversuch“ steht dem Bezug der erhöhten Familienbeihilfe nicht entgegen, 
insoweit gem. § 5 Abs.1 Familienlastenausgleichsgesetz (FLAG) die Einkommensgrenzen (Jahres-
bruttoeinkommen bis EUR 15.000,- ohne 13/14 Gehalt) eingehalten werden.  
 
Wird darüber hinaus Einkommen erzielt, besteht für dieses Kalenderjahr kein Anspruch bzw. 
wird der Mehrbezug vom Finanzamt zurückgefordert. Ein neuerlicher Antrag kann im darauffol-
genden Kalenderjahr gestellt werden, sofern das Einkommen wieder unter der Einkommens-
grenze liegt. Ein neuerliches SV-Gutachten ist dann grundsätzlich nicht mehr notwendig. (Siehe 
BKA – Frauen, Familie, Jugend) 
 
 

4. Pflegegeld 
 
Die im Folgenden zusammengetragenen Informationen zum Pflegegeld wurden zum überwie-
genden Teil entnommen aus dem Buch Greifeneder/Liebhart, Pflegegeld, 4. Auflage (2017).  
 
Siehe auch Greifeneder/Liebhart, Alles zum Pflegegeld, 2. Auflage (2017) 
 

 RECHTSGRUNDLAGEN 
 

https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/geburt/3/2/2.html
https://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/inter-Steuern/pdfs/9999/Beih3.pdf
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/familienbeihilfe0/erhoehte-familienbeihilfe.html
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 Bundespflegegeldgesetz (BPGG)1 

 Einstufungsverordnung 

 Seit 1.9.2016 auch eigene Kinder-Einstufungsverordnung (zur Einstufung von Kindern und 
Jugendlichen bis zur Vollendung des 15.Lbj.) 

 Richtlinien des Hauptverbands der österr. Sozialversicherungsträger (RL für eine einheitli-
che Anwendung des BPGG durch alle SV-Träger): § 31 Abs 2 Z 3 ASVG   
 
 Förderung bzw. Sicherstellung der Zweckmäßigkeit und Einheitlichkeit der Vollzugspraxis 
der Sozialversicherungsträger  
 Keine Bindung der Sozialgerichte (OGH RS0106385) 
 

 Konsensuspapier zur Vereinheitlichung der ärztlichen Begutachtung nach dem BPGG (für 
SV bei der Befund- und Gutachtenserstellung)  
 
 Verordnungscharakter im Verfahren vor SV-Träger 
 Keine Bindung der Sozialgerichte 

 
 GRUNDSÄTZE UND ZWECKE 

 

 Das Pflegegeld ist eine zweckgebundene Leistung und dient der Abgeltung „behinderungs-
bedingter“ Mehraufwendungen für die Pflege.  

 Gemäß § 1 BPGG soll das Pflegegeld pflegebedingte Mehraufwendungen pauschaliert ab-
gelten. 

 Durch das Pflegegeld sollen notwendige Betreuung und Hilfe für pflegebedürftige Personen 
gewährleistet werden können, um ein möglichst selbstbestimmtes, bedürfnisorientiertes, 
sozial integriertes und menschenwürdiges Leben zu sichern (OGH 10 ObS 33/09i).  

 Nicht umfasst sind Verrichtungen medizinischer Art (wie Krankenbehandlung, Therapie o-
der medizinische Hauskrankenpflege, die als eigene Pflichtleistung der Krankenversicherung 
in § 151 ASVG verankert ist).  

 Erfasst werden alle Pflegebedürftigen unabhängig von der Art der Beeinträchtigung. 

 Auf die Gewährung des Pflegegeldes besteht ein Rechtsanspruch, unabhängig von Einkom-
men und Vermögen (Art. 2 Abs 5 Pflegevereinbarung BGBl 1993/866). 

 Grundsätzlich besteht eine Wahlmöglichkeit des Betroffenen zwischen häuslicher Betreu-
ung (durch professionelles Pflegepersonal od. durch Angehörige) und Pflege in einer statio-
nären Einrichtung (z.B. Pflegeheim). Die Pflegegeldeinstufung bleibt dadurch unberührt. 

 
 

 ANSPRUCHSBERECHTIGUNG 
 
Jede Person mit gewöhnlichem Aufenthalt in Österreich (Wohnortklausel) bei der 
 

 ein ständiger Betreuungs- oder Hilfsbedarf wegen einer körperlichen, geistigen oder psy-
chischen Beeinträchtigung oder einer Sinnesbehinderung vorliegt,  

 der voraussichtlich mindestens sechs Monate andauert und 

 einen ständigen Pflegebedarf von zumindest mehr als 65 Stunden im Monat umfasst. 
 

 

1 Seit dem Pflegegeldreformgesetz 2012 (BGBl. I 2011/58) liegt die Gesetzgebungs- und Vollziehungs-
kompetenz beim Bund (Art. 10 Abs 1 Z 11 B-VG). 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008859
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009142
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009626
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Avsv/AVSV_2012_0084/AVSV_2012_0084.pdfsig
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/31
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJR_19961213_OGH0002_010OBS02349_96F0000_002
https://www.oegkv.at/fileadmin/user_upload/Aktuell/Konsensuspapier_Fassung_Juli_2020_akt.0807.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008859
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20090721_OGH0002_010OBS00033_09I0000_000
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/151
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1993_866_0/1993_866_0.pdf
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Bei der Beurteilung des gewöhnlichen Aufenthalts im Inland (§ 3 Abs. 1 BPGG) wird auf die tat-
sächlichen Umstände abgestellt, es kommt zu einer sog. GESAMTSCHAU. Kurzfristige Auslands-
aufenthalte berühren den Anspruch nicht. 
 
AUSNAHME von der Wohnortklausel – Export des österr. Pflegegeldes:  
Als sog. „Geldleistung bei Krankheit“ ist österreichisches Pflegegeld in den EWR-Raum und in die 
Schweiz zu exportieren, sofern die anspruchsberechtigte Person weiterhin der österreichischen 
Krankenversicherung unterliegt. (vgl. auch Art 7 VO 883/2004).  
 

 ARTEN DES PFLEGEGELDES 
 

i. als Annexleistung einer Grundleistung 
 
Grundsätzlich ist das Pflegegeld bei Erwachsenen als eine Annexleistung an eine Grundleistung 
wie etwa eine Pension oder Invalidenrente konzipiert. Diesfalls ist eine rechtskräftige Zuerken-
nung der Grundleistung erforderlich. Bei Wegfall der Grundleistung entfällt auch der Anspruch 
auf Pflegegeld. 
 
Liegen mehrere Grundleistungen vor, gilt folgende Zuständigkeit bezüglich der Entscheidung 
über das Pflegegeld:  
1. Träger der Unfallversicherung 
2. Träger der Pensionsversicherung 
3. Entscheidungsträger gem. § 22 Abs 1 Z 3 und 4 BPGG 
4. Entscheidungsträger gem. § 22 Abs 1 Z 5 BPGG 
 
Bei gleichrangigen Ansprüche aus Unfall- und Pensionsversicherung gilt:  
1. Eigenanspruch VOR Hinterbliebenenanspruch 
2. Subsidiär jener Träger, gegenüber dem der höchste Leistungsanspruch besteht. 
 
Ein Mehrfachbezug von Bundespflegegeldern ist nicht möglich: 
Bei Zusammentreffen mehrerer Ansprüche auf Pflegegeld wird das Pflegegeld gem. § 6 Abs 1 
BPGG nur einmal geleistet. 
 
 

ii. Ohne Grundleistung 
 
Bei Kindern besteht im Regelfall keine Grundleistung. Ohne Grundleistung hat eine Person un-
ter den Voraussetzungen des Pflegebedarfs dann Anspruch auf Pflegegeld, wenn ihr gewöhnli-
cher Aufenthalt im Inland ist und  
 

 sie die österreichische Staatsbürgerschaft hat 

 bzw. sie EWR-Bürger oder Schweizer Staatsangehörige ist und kein anderer Mitgliedstaat 
für die Pflegeleistungen zuständig ist, oder 

 sie einem österreichischen Staatsbürger anderweitig aufgrund eines rechtmäßigen Aufent-
haltstitels gleichgestellt ist (§ 3a Abs 2 und 3 BPGG), etwa durch 
o Asylbescheid gemäß §§ 15a und 15b FPG, §§ 51 – 54a und §57 NAG;  
o „Blaue Karte“ gem. § 42 NAG;  
o „Daueraufenthalt-EG“ gem. § 45 NAG; 
o „Daueraufenthalt-Familienangehöriger“ gem. § 48 NAG; 

https://www.jusline.at/gesetz/bpgg/paragraf/3a
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:de:PDF
https://www.jusline.at/gesetz/bpgg/paragraf/22
https://www.jusline.at/gesetz/bpgg/paragraf/22
https://www.jusline.at/gesetz/bpgg/paragraf/6
https://www.jusline.at/gesetz/bpgg/paragraf/6
https://www.jusline.at/gesetz/bpgg/paragraf/3a
https://www.jusline.at/gesetz/fpg/paragraf/15b
https://www.jusline.at/gesetz/nag/paragraf/51
https://www.jusline.at/gesetz/nag/paragraf/57
https://www.jusline.at/gesetz/nag/paragraf/42
https://www.jusline.at/gesetz/nag/paragraf/45
https://www.jusline.at/gesetz/nag/paragraf/48
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o „Familienangehöriger“ gem. § 47 Abs 2 NAG(befristet für drittstaatangehörige Famili-
enmitglieder von zusammenführenden Österreicherinnen, EWR-Bürgern und Schweize-
rinnen; auf haushaltsführende „Kernfamilie“ beschränkt; nicht erfasst sind Eltern, Groß-
eltern und Geschwister); 

o „Rot-Weiß-Rot-Karte“ gem. § 49 NAG (befristeter Aufenthaltstitel für bes. Hochqualifi-
zierte, Fachkräfte in Mangelberufen, Studienabsolventen,…) 

o SUBSIDIÄR Schutzberechtigte: Personen ohne Asylgrund iSd Genfer Flüchtlingskonven-
tion, die ihren Lebensmittelpunkt in Österreich haben und denen dieser Status gem. § 8 
AsylG jeweils für 1 Jahr zuerkannt wurde, weil eine Zurückweisung oder Abschiebung 
in ihren Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 
EMRK (Verletzung des Rechts auf Leben, Gefahr unmenschlicher Behandlung, Folter o-
der Todesstrafe) bedeuten würde; in diesen Fällen besteht ein Anspruch auf Gleichstel-
lung gem. § 3a Abs 2 Z 1 BPGG. 
 

Zuständig für die Entscheidung ist diesfalls gem. § 22 Abs 1 Z 5 BPGG die PVA (Pensionsversi-
cherungsanstalt). 
 

iii. Sachleistungen 
 
Rechtsgrundlage: § 20 BPGG 
 
Sachleistungen kommen in der PRAXIS selten vor, denn grundsätzlich gilt das PRINZIP der Geld-
leistung Eine Sachleistung wird nur ausnahmsweise gewährt. 
 
Das Pflegegeld dient der Abgeltung von Mehraufwendungen für eine behinderungsbedingte 
Pflege (zweckgebundene Leistung). Der Pflegebedürftige soll sich durch Verwendung des Pflege-
geldes seine Pflege möglichst selbst organisieren können. 
 
Kann dieser Zweck durch Gewährung von Pflegegeld nicht erfüllt werden und droht Verwahrlo-
sung oder Unterversorgung des Pflegebedürftigen, so ist der Sozialversicherungsträger ver-
pflichtet, statt des gesamten oder nur eines Teils des Pflegegeldes SACHLEISTUNGEN (z.B. Medi-
kamente, Behandlung im Spital, Heilbehelfe und Hilfsmittel wie Verbände, Krücken etc.) zu ge-
währen. Dies dient dem SCHUTZ des Pflegebedürftigen zur Verbesserung seiner tatsächlichen 
Situation.  
 
Eine Sachleistung darf max. im Gegenwert der einbehaltenen Geldleistung gewährt werden.  
 
Über den Ersatz der Geldleistung durch eine Sachleistung hat der Entscheidungsträger bescheid-
mäßig zu entscheiden. Gegen den Bescheid ist eine Klage möglich (Lesen Sie dazu unter Klage 
gegen Pflegegeldbescheid). 
 
Es bestehen Kontrollrechte des Entscheidungsträgers sowie Auskunftspflichten der pflegebe-
dürftigen Person bzw. ihres Vertreters. 
 
Wurden SACHLEISTUNGEN zu Unrecht gewährt, besteht KEIN Rückersatz und einbehaltenes 
Pflegegeld ist nachzuzahlen. 
 
Das Pflegegeld ruht für die Dauer der Weigerung der Annahme von Sachleistungen. 
 

https://www.jusline.at/gesetz/nag/paragraf/47
https://www.jusline.at/gesetz/nag/paragraf/49
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/8
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/8
https://www.jusline.at/gesetz/bpgg/paragraf/3a
https://www.jusline.at/gesetz/bpgg/paragraf/22
https://www.jusline.at/gesetz/bpgg/paragraf/20
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Nach Ablauf eines Jahres ab Zuerkennung der Sachleistung ist ein ANTRAG auf Geldleistung wie-
der möglich 
 

 PFLICHTEN DER PFLEGEBEDÜRFTIGEN PERSON 
 
Im Falle von Kindern und Jugendlichen haben die Erziehungsberechtigten dafür Verantwortung 
zu tragen, dass die Mitwirkungspflichten durch den bzw. im Namen des Pflegebedürftigen er-
füllt werden:  
 
Die pflegebedürftige Person hat sich im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht einer notwendigen 
und zumutbaren Krankenbehandlung oder Therapie zu unterziehen, wenn dadurch die Pflege-
bedürftigkeit beseitigt oder vermindert werden kann. z.B.: 
 

 Mitwirkung bei der Besserung des Gesundheitszustands durch eine Krankenbehandlung 
oder Therapie zur Verringerung des Pflegebedarfs, 

 Duldung von zumutbaren pflegeerleichternden Maßnahmen, insbes. die Verwendung von 
Hilfsmitteln, 

 Beteiligung im Verfahren zur Feststellung des Pflegebedarfs. 
 
Eine Verletzung dieser Mitwirkungspflichten kann die gänzliche oder teilweise Einstellung bzw. 
die Nichtgewährung einer Pflegegeldleistung zur Folge haben. Eine vorherige Aufforderung des 
zuständigen Entscheidungsträgers zur Mitwirkung des Betroffenen ist jedoch Voraussetzung. 
 
Die Entscheidung kann mit KLAGE angefochten werden. 
 
Den Entscheidungsträger trifft die Behauptungs- und Beweislast, dass der Betroffene trotz be-
stehender Beeinträchtigung die ihm obliegende Mitwirkungspflicht, seinen Gesundheitszustand 
positiv zu beeinflussen, unterlassen hat.  
 

 VERFAHREN 
 

i. Antrag 
 

Die Gewährung und Erhöhung des Pflegegeldes muss grundsätzlich beantragt werden.  
 

 Die Antragstellung erfolgt beim zuständigen Versicherungsträger (PVA). 

 Der ANTRAG ist formlos möglich (§ 25 BPGG) - (siehe auch help.gv.at). 

 Dabei ist anzuführen, welche Tätigkeiten nicht mehr selbständig durchgeführt werden kön-
nen und anzugeben, ob bereits eine pflegebezogene Leistung in Anspruch genommen wird 
(z.B. erhöhte Familienbeihilfe). 

 Bei Vorliegen ärztlicher Atteste oder Befunde eines Krankenhauses über den aktuellen Ge-
sundheitszustand sollten diese beigefügt werden. 

 Wird der Antrag irrtümlich bei einer nicht zuständigen Stelle eingebracht, ist diese verpflich-
tet, den Antrag an den zuständigen Entscheidungsträger weiterzuleiten. 

 Zur Feststellung des Pflegebedarfes wird eine ärztliche Begutachtung durchgeführt (bei Er-
höhungsanträgen ist die Begutachtung auch durch eine dipl. Pflegefachkraft zulässig). 

 Aufgrund der Ergebnisse der Begutachtung trifft die zuständige Stelle die Entscheidung in 
Bescheidform, ob und in welcher Höhe Pflegegeld zuzuerkennen ist.  

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/formularsuche?p.formularid=506
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008859&Artikel=&Paragraf=25&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/formularsuche?p.formularid=506
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 Gegen diesen Bescheid kann KLAGE erhoben werden (Lesen Sie dazu unter Klage gegen den 
Pflegegeldbescheid). 

 Neuerliche Anträge auf Erhöhung des Pflegegeldes sind bei jener Stelle einzubringen, die 
ursprünglich über die Gewährung des Pflegegeldes entschieden hat (bei allfälliger Ver-
schlechterung des Gesundheitszustandes). 

 
ii. Klage 

 

 Rechtsgrundlagen: § 27 Abs 2 BPGG, §§ 40, 67, 71, 80, §§ 82-84 ASGG 

 Erhält man innerhalb von 6 Monaten ab Antragstellung keinen Bescheid, kann nach dieser 
Frist eine Säumnisklage eingebracht werden. 

 Ab Bescheidzustellung kann binnen 3 Monaten eine schriftliche KLAGE beim zuständigen 
Arbeits- und Sozialgericht oder beim jeweiligen Entscheidungsträger eingebracht werden. 
Diese kann alternativ auch am Amtstag beim zuständigen Gericht mündlich zu Protokoll ge-
geben werden.  

 Es besteht KEINE Anwaltspflicht. 

 Mögliche Klagegründe können z.B. eine behauptete fehlerhafte bzw. zu niedrige Pflege-
geld-Einstufung sein, eine Herabstufung oder der Entzug des Pflegegeldes sowie die gänzli-
che Ablehnung des Pflegegeldes etc. (§ 65 Abs. 1 Z 1 ASGG) 

 Die KLAGE hat ein bestimmbares Klagebegehren zu enthalten („Pflegegeld im gesetzlichen 
Ausmaß“). 

 Nach Klagseinbringung wird ein gerichtlich beeideter Sachverständiger bestellt und es er-
folgt eine ärztliche BEGUTACHTUNG. 

 Kein Kostenrisiko: Dem Kläger entstehen keine Kosten (es ist auch eine Vertretung durch 
die Arbeiterkammer möglich). Im Pflegegeldverfahren gilt der Grundsatz der GEBÜHREN-
BEFREIUNG (§ 80 ASGG).  

 Binnen 14 Tagen ergeht die Klagebeantwortung durch die beklagte Partei. 

 Ergibt sich aus dem Gutachten kein höherer Pflegegeldanspruch des Klägers als im vorange-
gangenen Bescheid, kann dieser die Klage zurückziehen. Dies ist auch in der mündlichen 
Verhandlung möglich. In diesem Fall gilt KEINE (!) Sperrfrist für eine Neuantragstellung.  

 Sperrfrist: nach Rechtskraft der letzten Entscheidung (Bescheid, Urteil oder Vergleich) kann 
erst nach Ablauf eines Jahres ein neuerlicher Antrag gestellt werden (einjährige Sperr-
frist!). Eine vorheriger Antragstellung, also vor Ablauf der Sperrfrist, ist nur dann möglich, 
wenn glaubhaft gemacht wird, dass eine wesentliche Änderung des Pflegebedarfs einge-
treten ist und zumindest eine Erhöhung um eine Pflegestufe erforderlich erscheint (Be-
scheinigung durch ärztliches Attest).  

 Keine mutwilligen Klagen, Verschleppung des Verfahrens oder Irreführung  dadurch 
verursachte Verfahrenskosten müssen durch die klagende Partei ersetzt werden  

 Bei Obsiegen steht dem Pflegebedürftigen wie im allgemeinen Zivilprozess der Ersatz sei-
ner Rechtsanwaltskosten zu.  

 Unabhängig vom Ausgang des Verfahrens gebührt der klagenden Partei der Ersatz der not-
wendigen Verfahrenskosten (insb. Fahrtkosten zur Verhandlung und zu Sachverständigen). 

 
iii. Auszahlung 

 
Das Pflegegeld wird rückwirkend ab dem auf die Antragstellung folgenden Monat ausbezahlt. 
Die Auszahlung erfolgt in der Regel zwölfmal im Jahr, monatlich im Nachhinein am Monatsers-
ten.  

https://www.jusline.at/gesetz/bpgg/paragraf/27
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000813
https://www.jusline.at/gesetz/asgg/paragraf/65
https://www.jusline.at/gesetz/asgg/paragraf/80
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Das Pflegegeld wird seit 1.1.2020 jährlich valorisiert und entsprechend dem Pensionsanpas-
sungsfaktor regelmäßig pro Jahr erhöht.  
 

iv. Ruhen (§ 12 BPGG) 
 

Krankenhaus- oder Kuraufenthalt: Während eines Spitals- oder Kuraufenthalts ruht das Pflege-
geld ab dem zweiten Tag, wenn die überwiegenden Kosten des Aufenthalts ein Sozialversiche-
rungsträger, der Bund, ein Landesgesundheitsfonds oder eine Krankenfürsorgeanstalt trägt. In 
bestimmten Fällen kann das Pflegegeld auf Antrag aber weiter bezogen werden. Ist eine Beglei-
tung durch die Pflegeperson erforderlich, reicht die Vorlage einer Aufnahmebestätigung im KH 
beim Sozialversicherungsträger. 
 

v. Steuer 
 

 Das Pflegegeld stellt kein Einkommen dar und unterliegt auch nicht der Einkommens-
steuer.  

 Vom Pflegegeld werden keine Lohnsteuer und kein Krankenversicherungsbeitrag abgezo-
gen.  

 Das Pflegegeld wird auch nicht in die Unterhaltsbemessungsgrundlage miteinbezogen. 

 Allerdings schließt der Bezug von Pflegegeld einen, wegen des pflegebedingten Sonderbe-
darfs, erhöhten Unterhaltsanspruch gegen den Unterhaltspflichtigen aus. 

 Für die Berechnung der Höhe der Ausgleichszulage ist das Pflegegeld NICHT in das Netto-
einkommen einzurechnen. 

 Die Steuerpflicht von Pflegepersonal, das mit dem Pflegegeld entlohnt wird, bleibt davon 
unberührt.  

 Anrechnung: § 7 BPGG, (vgl. auch OGH 10 ObS 381/98x) 

 Bei Bezug der erhöhten Familienbeihilfe werden EUR 60,- vom Pflegegeld abgezogen  
 

 
 PFLEGEBEDARFSERHEBUNG  

 
i. Allgemeines  

 
Die konkrete Pflegebedarfserhebung ist eine recht komplexe Materie. Zu beachten ist  
 

 der Grundsatz der Differenzrechnung,  

 die verschiedenen Arten der Einstufung, sowie 

 konkrete Vergleichswerte 
 
 

ii. Grundsatz der Differenzrechung 
 

https://www.jusline.at/gesetz/bpgg/paragraf/12
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/99/Seite.991670.html
https://www.jusline.at/gesetz/bpgg/paragraf/7
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_19981124_OGH0002_010OBS00381_98X0000_000
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Die Ermittlung des für die Einstufung maßgeblichen Pflegebedarfs erfolgt grundsätzlich anhand 
von Richt2-, Mindest3- und Fixwerten, die in der Einstufungsverordnung für die einzelnen typi-
schen Pflegeleistungen festgelegt sind4. (Siehe auch GUTACHTERFIBEL Bundespflegegeld). Für 
Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 15. Lebensjahr gelten allerdings die besonderen 
Bestimmungen der Kinder-Einstufungsverordnung (Kinder-EinstV sowie Checkliste im Anhang). 
Richt- und Mindestwerte gelten hier für das gleichaltrige Vergleichskind ohne Beeinträchtigun-
gen und dienen als Basis für die Differenzrechnung. Zu berücksichtigen für die Höhe des Pflege-
geldes ist nur jener Pflegeaufwand, der über das erforderliche Ausmaß an Pflege und Betreuung 
von gleichaltrigen Kindern ohne Beeinträchtigung hinausgeht. (Vgl. Auch OGH RS0106555, OGH 
10ObS142/04m) 
 
Daraus ergibt sich folgende Leitformel:  
 
DIFFERENZRECHNUNG 
= Gesamtpflegebedarf minus natürlichem altersbedingten Pflegeaufwand.  
 
Zur Orientierung legt § 1 Abs 3 Kinder-EinstV den bis zur Erreichung der jeweiligen Selbständig-
keitsgrenze anzunehmenden natürlichen, altersbedingten Pflegebedarf eines gesunden Kindes 
oder Jugendlichen als „fixen Zeitwert pro Tag“ fest. Ab Erreichen der festgesetzten Altersgrenzen 
ist grundsätzlich anzunehmen, dass ein gleichaltriges gesundes Kind oder Jugendlicher die jewei-
lige Verrichtung selbständig, ohne fremde Hilfe durchführen kann. Somit ist ab Erreichen der Al-
tersgrenze kein natürlicher, altersbedingter Pflegebedarf mehr vom tatsächlichen Pflegeauf-
wand abzuziehen (§ 2 Kinder-EinstV).  
 
Konkret sind demnach 3 Fallgruppen zu unterscheiden:  
vgl. Greifeneder/Liebhart, Pflegegeld, 4. Auflage (2017), Rz 7.18 ff 
 
 

 Erste Fallgruppe: Ein gesundes Kind im gleichen Alter könnte es bereits (teilweise)  
 
Beispiele (vgl. Greifeneder/Liebhart, Pflegegeld, 4. Auflage (2017), Rz 7.19: 
 

o „Ein 5-jähriges Kind ist aufgrund seiner Beeinträchtigung nicht in der Lage, seine Notdurft 
selbständig zu verrichten oder sich selbständig an- und auszukleiden. Die Verrichtung der 

 

2 RICHTWERTE: sind von einer Expertengruppe erarbeitete zeitliche Vorgaben für jene durchschnittlichen Zeitwerte, 

die für die betreffende Verrichtung im Regelfall aufzuwenden sind. Zu den Betreuungsleistungen mit Richtwerten zäh-

len unter anderem: An- und Auskleiden; Reinigung bei Inkontinenz; Anus praeter-Pflege; Kanülen-/Sondenpflege; Ka-

theterpflege; Einläufe; Einnehmen von Medikamenten; Mobilitätshilfe im engeren Sinn; Motivationsgespräche; Ent-

leerung und Reinigung des Leibstuhles 

3 MINDESTWERTE: mit den Mindestwerten wurde das gesellschaftlich anerkannte Mindestmaß für den zeitlichen 

Aufwand festgelegt, der für die jeweiligen Verrichtungen notwendig ist. Für folgende Verrichtungen wurden Min-

destwerte bestimmt: tägliche Körperpflege; Zubereitung von Mahlzeiten; Einnahme von Mahlzeiten; Verrichtung der 

Notdurft 
4 Die festgelegten Richt- bzw. Mindestwerte beziehen sich grundsätzlich jeweils auf einen Tag.  Ausnahme: Nur 

der Richtwert für die Führung von Motivationsgesprächen mit geistig oder psychisch beeinträchtigten Menschen, 

damit diese die angeführten Verrichtungen allenfalls selbständig durchführen können, bezieht sich als 

„übergreifende Pflegemaßnahme“ auf einen Monat. 

https://docplayer.org/15970529-Gutachterfibel-bundespflegegeld.html
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009626
https://www.ris.bka.gv.at/JustizEntscheidung.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20160510_OGH0002_010OBS00033_16Z0000_000&IncludeSelf=False
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20041123_OGH0002_010OBS00142_04M0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20041123_OGH0002_010OBS00142_04M0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009142
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009626
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Notdurft erfolgt über Windelversorgung, sodass eine Reinigung wie bei Inkontinenz not-
wendig und zu berücksichtigen ist.“  
(vgl. auch OGH 10 ObS 148/03t) 

 
o Ein 4 ½ jähriges Kind ohne Beeinträchtigung kann nach allgemeiner Lebenserfahrung 

beim An- und Auskleiden helfen; -> wenn dies für das beeinträchtigte Kind im gleichen 
Alter nicht möglich ist, ist ein Pflegebedarf von 10 Stunden im Monat zu berücksichtigen. 
(vgl. Greifeneder/Liebhart, Pflegegeld, 4. Auflage (2017), Rz 7.18 ff) 

 
o „Da ein 4 ½-jähriges Kind in der Regel bereits sauber ist, ist bei gleichaltrigen Kindern mit 

Beeinträchtigung neben der ebenfalls notwendigen Betreuung bei der Notdurftverrich-
tung (4 x 15 Minuten täglich), auch die Reinigung bei Inkontinenz (4 x 10 Minuten täglich) 
zu berücksichtigen.“ 
(vgl. OGH 10 ObS 329/01g) 

 
o „Ein gesundes Kind kann etwa ab dem vollendeten 12. Lebensjahr teilweise bei der Nah-

rungszubereitung mithelfen (Zubereiten der Jause, Aufwärmen vorgekochter Mahlzeiten, 
mundgerechtes Schneiden von Speisen,..). Kann dies ein gleichaltriges, Kind mit Beein-
trächtigung nicht, so ist ein Mehrbedarf von  
10 Stunden pro Monat zu berücksichtigen.“  
(vgl. auch OGH 10 ObS 55/03s sowie Greifeneder/Liebhart, Pflegegeld, 4. Auflage (2017), 
Rz 7.18 ff) 

 
o „Kann ein gleichaltriges Kind bereits den Schulweg oder andere Wege außer Haus selb-

ständig zurücklegen, so ist ein Mehrbedarf an Mobilitätshilfe im weiteren Sinn zu be-
rücksichtigen, wenn dies ein Kind mit Beeinträchtigung nicht schafft und eine Begleitung 
braucht. Besteht die Möglichkeit zur Inanspruchnahme eines sog. Fahrtendienstes für 
Kinder mit Beeinträchtigung, die durch einen öffentlichen Kostenträger finanziert wer-
den, ist hier kein entsprechender Mehraufwand zu berechnen.“ 

 
Ab dem vollendeten 15. Lebensjahr wird angenommen, dass Jugendliche Alltagsverrichtungen 
grundsätzlich selbständig durchführen können (z.B. selbständige Essenszubereitung). 
 
 

 Zweite Fallgruppe: Die Betreuung des Kindes mit Beeinträchtigung braucht mehr Unter-
stützung bzw. Pflegeaufwand als beim gleichaltrigen Vergleichskind  

 
Beispiele (vgl. Greifeneder/Liebhart, Pflegegeld, 4. Auflage (2017), Rz 7.20) 
 

o Erschwerte Nahrungsaufnahme durch Störungen der Mundmotorik aufgrund spezifischer 
Beeinträchtigung (z.B. schwere Spastik wegen Cerebralparesen,..) 

 
o Ein 2-jähriges Kind mit Beeinträchtigung bedarf bei der Nahrungsaufnahme gegenüber 

einem gleichaltrigen, gesunden Kind einer vermehrten Unterstützung, weil es aufgrund 
einer bestehenden Herzschwäche beim Fläschchensaugen bzw. auch beim Essen rasch 
ermüdet. (vgl. auch OGH 10 ObS 403/01i) 

 
o Ein spastisch gelähmtes Kind mit starken Schluckbeschwerden (verbunden mit häufigem 

Erbrechen, Krämpfen, etc.) benötigt wesentlich mehr Zeit als ein gleichaltriges, gesundes 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20030527_OGH0002_010OBS00148_03T0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20011113_OGH0002_010OBS00329_01G0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20030304_OGH0002_010OBS00055_03S0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20020115_OGH0002_010OBS00403_01I0000_000
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Kind. Die Zubereitung von mehreren Mahlzeiten bzw. Spezialmahlzeiten erfordert einen 
wesentlichen Mehraufwand.  
 

o Das An- und Auskleiden eines spastisch gelähmten Kindes dauert aufgrund der Hyperto-
nie wesentlich länger als bei einem gleichaltrigen, gesunden Kind. 

 
o Wenn ein 4 ½ jähriges beeinträchtigtes Kind trotz Aufforderung keine tägliche Körper-

pflege (TK) vornehmen kann (Zähne putzen, Hände und Gesicht waschen, etc…), dann ist 
ein Pflegebedarf von 10 Stunden monatlich zu berücksichtigen; (vgl. Greifeneder/Lieb-
hart, Pflegegeld, 4. Auflage (2017), Rz 7.18 ff). 

 
o Bei häufigem Erbrechen bei der Nahrungsaufnahme aufgrund der Beeinträchtigung ist 

auch mehr Zeitaufwand zur Wäschepflege und auch Körperpflege/Reinigung zu berück-
sichtigen. 

 
o Bei besonders schweren angeborenen Fehlbildungen kann die Reinigung bei Inkontinenz 

auch im Kleinkindalter bereits einen deutlich höheren Zeitaufwand rechtfertigen. 
 

 Dritte Fallgruppe: Das gleichaltrige Vergleichskind kann eine Verrichtung auch noch nicht, 
braucht diese aber auch nicht oder nicht so häufig.  

 
Beispiele (vgl. Greifeneder/Liebhart, Pflegegeld, 4. Auflage (2017), Rz 7.21 
 

o Eine Medikamenteneinnahme ist für ein gesundes Kind nicht regelmäßig und in diesem 
Ausmaß notwendig. 
 

o Den Weg zum Arzt oder zur Therapie kann ein gesundes Kind entsprechenden Alters 
auch nicht alleine zurücklegen, ein Kind mit Beeinträchtigung muss krankheits- oder 
therapiebedingt viel häufiger zu Untersuchungen, Behandlungen, Therapien oder Kon-
trollen gebracht werden als ein gesundes Kind.  
 

iii. Arten der Einstufung 
 
Unterschieden werden  
 

 die funktionsbezogene Einstufung (§ 4 BPGG; §§ 1 bis 7 EinstV) und 

 die diagnosebezogene Mindesteinstufung (§ 4a BPGG)  
 
Das BPGG geht grundsätzlich von der funktionsbezogenen Beurteilung des Pflegebedarfs aus. 
Die Möglichkeit einer diagnosebezogenen Einstufung schließt eine höhere Pflegegeldleistung 
aufgrund der funktionsbezogenen Einstufung jedoch nicht aus. (vgl. auch OGH 10 ObS 2396/96t; 
OGH 10 ObS 185/00d). Deswegen ist trotz Vorliegen der Voraussetzungen für eine diagnosebe-
zogene Mindesteinstufung immer auch eine funktionsbezogene Einstufung vorzunehmen.  
 

(1) Ad funktionsbezogene Einstufung 
 
Voraussetzung ist ein behinderungsbedingter, ständiger Pflegebedarf. Maßgeblich für die funk-
tionsbezogene Einstufung ist der „durchschnittliche“ monatliche Pflegebedarf. In der PRAXIS 
wird von 30 Tagen/Monat ausgegangen. 

https://www.jusline.at/gesetz/bpgg/paragraf/4
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009142
https://www.jusline.at/gesetz/bpgg/paragraf/4a
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_19961213_OGH0002_010OBS02396_96T0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/JustizEntscheidung.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20000905_OGH0002_010OBS00185_00D0000_000&IncludeSelf=False
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 Ad „behinderungsbedingter“  
 

Das BPGG umfasst als behinderungsbedingten Pflegebedarf grundsätzlich jede Art der Beein-
trächtigung. Für die Beurteilung des Pflegebedarfs ist die Ursache für die Beeinträchtigung, die 
den Pflegebedarf auslöst, unerheblich. Die Beeinträchtigung darf nicht bloß vorübergehend vor-
liegen, sondern muss gem. § 4 Abs. 1 BPGG zumindest während eines Zeitraumes von 6 Monaten 
gegeben sein.  
 
 

 Ad „ständig“ 
 

Ein ständiger Pflegebedarf liegt nach § 5 EinstV dann vor, wenn dieser täglich oder zumindest 
mehrmals wöchentlich regelmäßig gegeben ist. Erst ab einem Pflegebedarf von mehr als 
65h/Monat besteht ein Anspruch auf Pflegegeld der Stufe 1. Dabei ist es nicht erforderlich, dass 
jede einzelne Pflegemaßnahme täglich oder mehrmals wöchentlich regelmäßig notwendig ist.  
 
Ermittlung des Pflegebedarfs 
 
Der Pflegebedarf setzt sich aus Betreuung (§ 1 EinstV) und Hilfe (§ 2 EinstV) zusammen. 
Die Betreuung umfasst den persönlichen Lebensbereich des Kindes und dient dazu, Verwahrlo-
sung zu verhindern z.B. durch An- und Auskleiden, tägliche Körperpflege, Zubereitung und Ein-
nahme von Mahlzeiten.  
 
Hilfe bzw. Hilfsverrichtungen iSd EinstV beziehen sich stattdessen auf den sachlichen Lebensbe-
reich z.B. Hilfe bei der Beschaffung von Lebensmitteln, Medikamenten und sonstigen Bedarfsgü-
tern des täglichen Lebens, Reinigung der Wäsche und persönlichen Gebrauchsgegenstände. (Vgl. 
auch 10 ObS153/09m, OGH 10 ObS 166/95) 
 

(2) Ad diagnosebezogene Mindesteinstufung 
 
Bei einigen Beeinträchtigungen geht das BPGG von einem Mindestalter aus, ab dem Mindest-
werte für die Einstufung gelten (Siehe § 4a BPGG). So ist das Mindestalter für die Mindestwerte 
bei der Einstufung für„Rollstuhlfahrern“ die Vollendung des 14. Lbj. Bei hochgradiger Sehbehin-
derung, Blindheit oder Taubblindheit kommt nach Ansicht des Obersten Gerichtshofs erst ab 
dem vollendeten 3. Lebensjahr eine Mindesteinstufung in Betracht. (vgl. OGH 10 Obs 121/99p 
sowie Greifeneder/Liebhart, Pflegegeld, 4. Auflage (2017), Rz 7.129 ff sowie Rz 6.1 ff). Bei Kin-
dern, die das 3. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, kommt es daher auf den konkret festge-
stellten Pflegebedarf an. 
 
Ansonsten gelten für die diagnosebezogene Mindesteinstufung von Kindern und Jugendlichen 
dieselben Kriterien wie für Erwachsene. 
 
Mindesteinstufung bei aktivem Rollstuhlfahrer (§ 4a Abs 1 – 3 BPGG) 
Vollendung des 14. Lebensjahres 
z.B. Diagnosen wie Querschnittslähmung, beidseitige Beinambutation, genetische Muskeldys-
trophie, Enzephalitis disseminata (Multiple Sklerose) oder infantile Cerebralparese 
Stufe 3: zur eigenständigen Lebensführung ist der überwiegende Gebrauch eines Rollstuhls not-
wendig („Angewiesensein“) 

https://www.jusline.at/gesetz/bpgg/paragraf/4a
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009142
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/1999/37/P1/NOR40103103
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009142&Artikel=&Paragraf=2&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20090929_OGH0002_010OBS00153_09M0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/JustizEntscheidung.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_19950920_OGH0002_010OBS00166_9500000_000&IncludeSelf=True
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_19991130_OGH0002_010OBS00121_99P0000_000
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Stufe 4: zusätzlich zu den Voraussetzungen für Stufe 3 besteht eine Stuhl- oder Harninkontinenz  
Stufe 5: zusätzlich zu den Voraussetzungen für Stufe 3 besteht ein deutlicher Funktionsausfall 
der oberen Extremitäten 
 
Mindesteinstufung bei hochgradiger Sehbehinderung (§ 4a Abs 4 – 6 BPGG) 
Vollendung des 3. Lebensjahres 
Bei hochgradiger Sehbehinderung ist mindestens ein Pflegebedarf entsprechend der Stufe 3 an-
zunehmen. (Diagnose Augenfacharzt) 
 
Mindesteinstufung bei Blindheit (§ 4a Abs 5 BPGG) 
Vollendung des 3. Lebensjahres 
Bei Blindheit ist mindestens ein Pflegebedarf der Stufe 4 anzunehmen. (Diagnose Augenfach-
arzt) 
 
Mindesteinstufung bei Taubblindheit (§ 4a Abs 6 BPGG) 
Vollendung des 3. Lebensjahres 
Bei Taubblindheit ist mindestens ein Pflegebedarf der Stufe 5 anzunehmen. 
Als taubblind gelten Blinde, deren Hörvermögen so hochgradig eingeschränkt ist, dass eine ver-
bale und akustische Kommunikation mit der Umwelt nicht möglich ist.  
(Vgl auch OGH 10 ObS 95/15s) 
 
 

iv. Konkrete Vergleichswerte 
 
Unterschieden werden 

 Pflegeaufwand bei gesundem Vergleichskind 

 (Differenz-) Richtwerte für Betreuungsverrichtungen 

 (Differenz-) Mindestwerte für Betreuungsverrichtungen 

 Hilfsverrichtungen mit Fixwerten 

 Mobilitätshilfe im weiteren Sinn 

 Psychosoziale Betreuungsmaßnahmen, Anleitung, Beaufsichtigung, Motivationsgespräch 
 

(1) Pflegeaufwand bei gesundem Vergleichskind 
 
Der natürliche Pflegeaufwand pro Tag für ein gesundes Kind und damit verbunden das Selb-
ständigkeitsalter stellt sich gem. § 1 Abs 3 Kinder-EinstV dar wie folgt:  
 

 An- und Auskleiden (Bis vollendetes 5. Lebensjahr: 2x20min./Tag (20h/Monat)) 

 Mobilitätshilfe im engeren Sinn (Bis vollendetes 18. Lebensmonat: 1 Stunde/Tag 
(30h/Monat) 

 Tägliche Körperpflege (Bis vollendetes 7. Lebensjahr: 2x25 min./Tag (25h/Monat) 

 Zubereitung von Mahlzeiten (Bis vollendetes 12. Lebensjahr: 1 Stunde/Tag (30h/Monat) 

 Zubereitung von Mahlzeiten (Ab vollendetes 12. Lebensjahr: 40min./Tag (20h/Monat) 

 Einnehmen von Mahlzeiten (Bis vollendetes 3. Lebensjahr: 1 Stunde/Tag (30h/Monat) 

 Verrichtung der Notdurft (Bis vollendetes 4. Lebensjahr: 1 Stunde/Tag (30h/Monat) 
 

(2) (Differenz-) Richtwerte für Betreuungsverrichtungen 
 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20151001_OGH0002_010OBS00095_15S0000_000
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Die Kinder-EinstV legt in § 3 Abs 3 bis 5 und 6 sowie in den §§ 5 und 6 auch sog. (Differenz-) 
Richt- und Mindestwerte fest, wobei von diesen der altersbedingte, natürliche Pflegebedarf 
(wie in § 1 Abs 3 Kinder-EinstV festgelegt) bereits abgezogen wurde. Deshalb auch die Bezeich-
nung (Differenz-)Richt- und Mindestwerte. 
 
 

 An- und Auskleiden: Ab vollendetem 5. Lebensjahr: 2x20min/Tag (20h/Monat) für mor-
gens und abends; bei erschwerender Funktionseinschränkung ab 5. Lebensjahr 
2x30min/Tag (30h/Monat); die Zeit für zusätzliches Umkleiden aus besonderen Gründen 
während des Tages ist allenfalls hinzuzurechnen; auch zusätzlich notwendige Kleidung, die 
aufgrund der Beeinträchtigung erforderlich ist (z.B. Stützstrümpfe, Bandagen, etc.) ist extra 
dazuzurechnen (ca. 2x10 min./Tag -> 10h/Monat zusätzlich). 

 
Eine Überschreitung ist möglich, wenn das An- und Auskleiden außerordentlich beschwerlich 
ist (z.B. Übergewicht, starke Bewegungseinschränkung, grober Widerstand,…)  

 

 Reinigung bei Inkontinenz: Ab vollendetem 4. Lebensjahr: 4x10min/Tag (20h/Monat). Eine 
Überschreitung ist möglich, wenn die Reinigung außerordentlich beschwerlich ist oder eine 
Reinigung häufiger als 4 x pro Tag erforderlich ist (aufgrund von Blasenerkrankung, Durch-
fall, etc.). 

 Einnahme von Medikamenten: Altersunabhängig: 6min/Tag (3h/Monat). Medikamenten-
einnahme mittels Trockenpulverinhalator oder Dosieraerosol 10min./Tag, ebenfalls alters-
unabhängig (diesfalls liegt kein natürlicher Pflegebedarf vor, der in Abzug zu bringen wäre); 
Diese Zeitspanne umfasst die sachgerechte Vorbereitung der Medikamente, die Verabrei-
chung durch die Pflegeperson bzw. auch die Erinnerung an die selbständige Einnahme. Er-
schwerende Umstände können sein: die Überwachung der Einnahme und das tatsächliche 
Schlucken (z.B. Widerstand, geistige oder psychische Beeinträchtigung), Inhalationen samt 
Reinigung oder Einsalben; 

 Mobilitätshilfe im engeren Sinn: Die Mobilitätshilfe im engeren Sinn umfasst alle gewöhnli-
chen und regelmäßig wiederkehrenden Ortswechsel innerhalb der Wohnung (im häuslichen 
Bereich), sämtliche Lagewechsel (z.B. Stufensteigen, Gehen, Stehen, Niedersetzen, Niederle-
gen, Aufstehen, sowie das Umlagern bettlägriger Personen mit hochgradigen Bewegungsein-
schränkungen) sowie das Anlegen und Abnehmen von Körperersatzstücken; auch das Beru-
higen bzw. Zurückbringen bei nächtlicher Verwirrtheit und Umtriebigkeit zählt dazu; Unter-
stützung beim Aufsuchen der Toilette;  

 
 bis vollendetes 18. Lebensmonat: 

wenn Lagerungsmaßnahmen bei erschwerender Funktionseinschränkung notwendig, 
Richtwert 1 Stunde/Tag (30h/Monat); 

 ab vollendetes 18. Lebensmonat:   
- wenn kein freies Gehen und kein Krabbel/Rutschen/Robben möglich ist:  

1 Stunde/Tag (30h/Monat);  
- ist kein freies Gehen möglich, jedoch eine gezielte Fortbewegung durch Krab-

beln/Rutschen/Robben, dann gilt ein Richtwert von 30min/Tag (15h/Monat) 
- sind Lagerungsmaßnahmen bei erschwerender Funktionsbeeinträchtigung not-

wendig, 2 Stunden/Tag (60h/Monat) 
- Hilfestellung bei Intimhygiene bei Menstruation, 3 Stunden/Tag (90h/Monat); 
- Einläufe/Darmspülungen, 20min./Tag (10h/Monat); altersunabhängig;  
- Handhabung eines Beatmungsgeräts mit Maske 15min/Tag; 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009626
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 Motivationsgespräch: Dient als Beziehungsarbeit für geistig oder psychisch beein-
trächtigte Personen und ist eine unerlässliche Basisarbeit, um die Person überhaupt 
zu aktiveren. Motivationsgespräche sind wichtig, um eine allfällige selbständige Le-
bensführung zu ermöglichen.  

 
Ab Vollendung des 10. Lebensjahres: 10h/Monat 

 
(3) (Differenz-) Mindestwerte für Betreuungsverrichtungen 

 
Ein Überschreiten der Mindestwerte wäre nur dann zu berücksichtigen, wenn der tatsächliche 
Aufwand den Mindestwert „erheblich“ (um annähernd die Hälfte) übersteigt. Ein Unterschrei-
ten ist schon begrifflich ausgeschlossen (vgl. OGH 10 ObS 133/00g; bei 40% des Mindestwertes 
zählt nur der tatsächliche Aufwand).  
 

 Tägliche Körperpflege: Die tägliche Körperpflege umfasst alle üblicherweise täglich vorge-
nommenen Maßnahmen der Körperpflege z.B. das Waschen der Hände, des Gesichts, das 
notdürftige Reinigen des Ober- und Unterkörpers am Waschbecken, das Putzen der Zähne, 
das Frisieren sowie das Rasieren; 

 
 Ab vollendetem 7. Lebensjahr: Mindestwert 2x25min./Tag (25h/Monat); 
 Bis vollendetes 7. Lebensjahr bei erschwerender Funktionseinschränkung, 

2x10min/Tag (10h/Monat); 
 Bei sonstiger Körperpflege ist der angemessene Zeitaufwand zu berücksichtigen.  
 Ganzkörperreinigung (Baden oder Duschen) sowie Waschen der Haare, Maniküre, Pe-

diküre: 2x25min./Woche (4h/Monat) 
 Bei bestehender Inkontinenz wird auch eine häufigere Ganzkörperreinigung beim Pfle-

gebedarf berücksichtigt (10h/Monat)  
 

ACHTUNG: Eine Unterstützung beim Baden oder Duschen ist NICHT zusätzlich zum Betreu-
ungsaufwand für die tägl. Körperpflege zu veranschlagen! Dies gilt auch für Föhnen, Pediküre 
oder Maniküre. Ist während der gesamten Dauer der täglichen oder sonstigen Körperpflege 
die Anwesenheit einer Pflegeperson notwendig, um anzuleiten oder zu beaufsichtigen, so 
ist der Mindestwert von 2x25min./Tag (25h/Monat) zu veranschlagen. 

 

 Zubereitung von Mahlzeiten/Spezialdiäten: Die Zubereitung von Mahlzeiten umfasst alle 
üblichen Mahlzeiten (Frühstück, Mittag- und Abendessen sowie eine Jause), insbesondere 
die tägliche Zubereitung einer warmen Mahlzeit (Hauptspeise, Zuspeise und Salat), sowie 
das Zerkleinern der Nahrung und der Reinigung des Geschirrs. Ist die Pflegeperson in einem 
Pflegeheim untergebracht, oder wird sie durch eine mobile Betreuung mit Essen versorgt 
(z.B. Essen auf Rädern, etc.), gilt dies auch als Pflegebedarf. Wenn sich die Pflegeperson zwar 
Frühstück, Abendessen oder die Jause zubereiten kann, jedoch selbst keine warme Mahlzeit 
zubereiten kann, ist der Mindestwert jedenfalls heranzuziehen. Teilaspekte: Her- und Weg-
räumen des Geschirrs, Zerkleinern der Speisen. Mindestwert 1 Stunde/Tag (30h/Monat) 

 

 Einnahme von Mahlzeiten: Die Einnahme von Mahlzeiten umfasst das Einnehmen bzw. Ein-
geben aller Tagesmahlzeiten (Frühstück, Mittagessen, ev. Jause und Abendessen), sowie die 
Unterstützung beim Trinken. Ist eine dauernde Beaufsichtigung oder Anleitung durch eine 
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Pflegeperson notwendig, darf der Mindestwert veranschlagt werden. (z.B. aus Vorsicht und 
zum Schutz vor Eigen- und Fremdgefährdung). 

 
 Ab vollendetes 3. Lebensjahr: Mindestwert 1 Stunde/Tag (30h/Monat) 
 Bei erschwerender Funktionseinschränkung: bis vollendetes 3. Lebensjahr 30 min./Tag 

(15h/Monat); Ab vollendetes 3. Lebensjahr 90 min/Tag (45h/Monat);  
 

 Verrichtung der Notdurft: Die Verrichtung der Notdurft umfasst den Gang zur Toilette, die 
bestimmungsgemäße Benützung und die anschließende Reinigung;  
Teilaspekte: An- und Auskleiden, Waschen der Hände (dies ist nicht gesondert zu berück-
sichtigen). 

 
 Ab vollendetem 4. Lebensjahr: 4 x 15 Minuten/Tag (30h/Monat),  
 Bei schweren Darmerkrankungen oder Blasenleiden: dies kann die Häufigkeit der Not-

durftverrichtungen steigern. Diese Umstände finden bei der Einstufung bzw. Begutach-
tung besondere Beachtung (!). 

 
ACHTUNG:  
Muss der Betroffene allerdings nur zum WC-Gang aufgefordert und anschließend kontrol-
liert werden, kann diesbezüglich nur ein Pflegebedarf von täglich 10 Minuten (5h/Monat) 
verzeichnet werden. Für die Kontrolle der Reinigung nach der Notdurft können 5 min./Tag 
(2,5h/Monat) veranschlagt werden. 

 
 Die Aufzählung der oben genannten Betreuungsleistungen ist nur demonstrativ (gän-

gigste/häufigste), ein spezifischer Betreuungsaufwand kann gesondert berücksichtigt wer-
den! 

 
 
Rechenbeispiel:  
vgl. Greifeneder/Liebhart, Pflegegeld, 4. Auflage (2017), Rz 7.41 
 
Mindestwerte und Richtwerte können überschritten werden, eine Abweichung von diesen 
Werten findet allerdings nur dann Berücksichtigung, wenn der tatsächliche Betreuungs- bzw. 
Pflegeaufwand diese Werte erheblich überschreitet (um mehr als die Hälfte). 
 
Ein 18 Monate altes Kind mit einer erschwerenden Funktionseinschränkung benötigt bei der Ein-
nahme der Mahlzeiten erhebliche Betreuung im konkreten Ausmaß von 320 min./Tag. 
 
Zeitwerte nach der EinstV 

 Natürlicher altersbedingter Pflegebedarf für Nahrungseinnahme   60min./Tag 

 Mindestwert bei erschwerender Funktionseinschränkung (§ 3 Abs 6 Z 4a)   30min./Tag 
 
Tatsächlicher Betreuungsaufwand:        320min./Tag 
 
Tatsächlicher Mehraufwand:        260min./Tag 
(320 Minuten abzügl. 60 Minuten natürlicher Pflegeaufwand) 
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Der tatsächliche Mehraufwand überschreitet den pauschalierten (Differenz-)Mindestwert von 
30 Minuten erheblich, sodass 260 Minuten/Tag (130h/Monat) der Pflegegeld-Einstufung für die 
Einnahme der Mahlzeiten zu Grunde zu legen sind.  
 
 

(4) Hilfsverrichtungen mit Fixwerten 
 
Bei Kindern bis zum vollendeten 15. Lebensjahr können für jede einzelne Hilfsverrichtung bis zu 
50 Stunden monatlich geltend gemacht werden. Dies muss jedoch konkret nachgewiesen wer-
den und darf insgesamt den Wert von 50h/Monat nicht übersteigen. 
 
In § 4 Abs 3 Kinder-EinstV wird bis zum vollendeten 7. Lebensjahr ein natürlicher, alters- und 
entwicklungsabhängiger Pflegeaufwand für die Mobilitätshilfe im weiteren Sinn angenommen. 
Darüber hinaus ist bis zur Vollendung des 15.Lbj. für jede der Hilfsverrichtungen ein – auf einen 
Monat bezogener – fixer Zeitwert von 10h/Monat anzunehmen. Die Kinder-EinstV legt damit 
das Selbständigkeitsalter für diese Hilfsverrichtungen fest. 
 
Bei Fixwerten handelt es sich um einen gesellschaftlich anerkannten Durchschnittswert auf-
grund durchschnittlicher Lebensverhältnisse einerseits und ein zur Sicherung der menschenwür-
digen Existenz erforderliches Maß andererseits. 
 

(5) Mobilitätshilfe im weiteren Sinn 
 
Es gilt ein verbindlicher Pauschalwert von 10h/Monat (§ 2 Abs. 2 und 3 EinstV). 
 
Mobilitätshilfe im weiteren Sinn umfasst die Begleitung des Pflegebedürftigen bei unbedingt er-
forderlichen Verrichtungen außer Haus (z.B. Begleitung zum Arzt, zur Therapie, etc.). Mitum-
fasst ist auch die Begleitung in Geschäfte zum Kauf von notwendigen Bedarfsgütern wie z.B. 
Schuhe, Brille, etc. oder der Weg zu Behörden bzw. Banken. 
(vgl. auch OGH RS0058305, OGH 10 ObS 10/08f, OGH 8 ObS 50/10a, OGH 10 ObS 134/15a) 
 
Die Begleitung von Kindern und Jugendlichen zur Schule zählt ebenfalls dazu. 
 
Bei Kindern bis zum 15 Lbj. können bis zu 50h/Monat für Mobilitätshilfe iwS berechnet werden! 
 
Relevante Fragen:  
 

 Kann das Kind selbständig am öffentlichen Verkehr teilnehmen (alleiniges Gehen am Geh-
weg und das Überqueren der Straße) oder braucht es Begleitung?  

 Liegen Schwindel oder Gleichgewichtsstörungen vor? 

 Liegt dauernde Bettlägrigkeit vor (ärztl. Untersuchungen wie Röntgenuntersuchungen, MR, 
CT, Therapien, etc. können nicht zuhause durchgeführt werden)? 

 Zur Wahrung von Sozialkontakten: Ist eine Begleitung bzw. ein Transport zu kulturellen Ver-
anstaltungen erforderlich? 

 
(6) Anleitung, Beaufsichtigung, Motivationsgespräch 

 

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009142&Artikel=&Paragraf=2&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/JustizEntscheidung.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20041123_OGH0002_010OBS00142_04M0000_000&IncludeSelf=True
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20080205_OGH0002_010OBS00010_08F0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20110125_OGH0002_0080OB00050_10A0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20151215_OGH0002_010OBS00134_15A0000_000
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Anleitung, Beaufsichtigung und Motivationsgespräche gelten als Betreuungs- oder Hilfsverrich-
tungen und sind bei der Ermittlung des Pflegebedarfs unter bestimmten Voraussetzungen zu be-
rücksichtigen (§ 4 EinstV): 
 

 Vorliegen einer geistigen oder psychischen Beeinträchtigung 

 Anwesenheit der Pflegeperson während der Verrichtung 

 Die Anleitung und der Zuspruch durch die Pflegeperson während der tatsächlichen Verrich-
tung dient dazu, dass der Pflegebedürftige die Verrichtungen in einem sinnvollen Ablauf er-
ledigt (z.b. Aufforderung zu jedem einzelnen Bissen bei der Nahrungsaufnahme; darauf ach-
ten, dass auch jeder Bissen tatsächlich geschluckt wird; allenfalls Abläufe vorzeigen, etc.). 

 Die Beaufsichtigung dient dem Schutz des Pflegebedürftigen vor einer Eigengefährdung (z.B. 
bei unkontrollierten Attacken mit Essbesteck, etc.) sowie der Kontrolle, ob die Verrichtung 
auch tatsächlich durchgeführt wird (z.B. die Nahrung wird nicht nur gekaut, sondern auch 
tatsächlich geschluckt; dasselbe gilt für die Einnahme von Medikamenten)  

 Das Motivationsgespräch gilt als übergreifende Betreuungsleistung (diese ist notwendig, 
damit tägliche Verrichtungen wie z.b. Körperpflege, An- und Auskleiden, etc. auch tatsächlich 
durchgeführt werden, um eine Verwahrlosung zu vermeiden).  

o Als sog. „Initialzündung“: Motivation zum Aufstehen in der Früh (kontinuierliche Be-
ziehungsarbeit soll zur Verringerung des Pflegebedarfs führen) 

o Regelmäßige wöchentliche Gespräche, Pläne erstellen (z.B. Koch- Einkaufsplan; eine 
konkrete Tagesstrukturierung ermöglicht bzw. erleichtert die selbständigere Le-
bensführung; zu Aktivitäten ermuntern;)  
(vgl. auch OGH RS0053119) 

 NUR iZm den in § 1 und § 2 EinstV angeführten typischen Pflegeverrichtungen (tägl. Körper-
pflege, Mahlzeiten, An- und Auskleiden, etc.) 

 Ein höherer Pflegebedarf ist im Einzelfall möglich, wenn sich die Motivation besonders müh-
sam gestaltet (z.B. aufgrund von Autismus, Negativismus bzw. hohe Aggressivität,etc.)  

 KEINE Berücksichtigung finden die Anleitung bzw. Motivationsgespräche zu sonstigen Tätig-
keiten, die den Tagesablauf betreffen. Dazu zählt z.b. die bloße „Erinnerung“ zur Vornahme 
einer Verrichtung, die der Betroffene selbständig und ohne Anwesenheit der Betreuungsper-
son durchführen kann. 

 
ACHTUNG: Psychosoziale Betreuungsmaßnahmen (z.b. zur Aggressionsbewältigung, etc.) sind 
bei der Ermittlung des Pflegebedarfs nicht zu berücksichtigen. Auch die für die psychische Be-
findlichkeit des Pflegebedürftigen notwendigen Gespräche bzw. Motivationsgespräche sind nicht 
zu berücksichtigen. (vgl. Greifeneder/Liebhart, Pflegegeld, 4. Auflage (2017) Rz 5.66, Rz 5.303 ff, 
Rz 5.310; vgl. OGH 10ObS257/00t). Notwendiger Körperkontakt gilt als therapeutische Maß-
nahme und wird nicht berücksichtigt. (vgl. auch OGH RS0106399) 
 
 

 HÖHE DES PFLEGEGELDES 
 

i. Stufen 
 

Das Pflegegeld wird – je nach Ausmaß des erforderlichen Pflegebedarfs und unabhängig von 
der Ursache der Pflegebedürftigkeit - in sieben Stufen gewährt. 
 
Stand 01/2021  12x jährlich 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/1999/37/P4/NOR12116300
https://www.ris.bka.gv.at/JustizEntscheidung.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_19981215_OGH0002_010OBS00266_98K0000_000&IncludeSelf=True
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/1999/37/P1/NOR40103103
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009142&Artikel=&Paragraf=2&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20000919_OGH0002_010OBS00257_00T0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/JustizEntscheidung.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20040210_OGH0002_010OBS00269_03M0000_000&IncludeSelf=True
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Stufe 1    EUR    165,40   >  65 h/Monat 
Stufe 2    EUR    305,00   >  95 h/Monat 
Stufe 3    EUR    475,20   > 120 h/Monat 
Stufe 4    EUR    712,70   > 160 h/Monat 
 
Stufe 5    EUR    968,10   > 180 h/Monat  
 
 zusätzliche qualifizierende Pflegeerfordernisse für Stufe 5  

o außergewöhnlicher Pflegebedarf 
o dauernde Bereitschaft 
o koordinierbare Betreuung 

 
 
Stufe 6    EUR 1.351,80    > 180 h/Monat  
 
 zusätzliche qualifizierende Pflegeerfordernisse für Stufe 6 
 

o unkoordinierbare Betreuungsmaßnahmen erforderlich sind und diese regelmäßig 
während des Tages und in der Nacht zu erbringen sind ODER 

o dauernde Anwesenheit einer Pflegeperson während des Tages und in der Nacht er-
forderlich ist, weil die Wahrscheinlichkeit einer Eigen- oder Fremdgefährdung gege-
ben ist. 

 
 
 
Stufe 7    EUR 1.776,50    > 180 h/Monat 
 
 zusätzliche qualifizierende Pflegeerfordernisse für Stufe 7 
 

o keine zielgerichteten Bewegungen der vier Extremitäten mit funktioneller Umset-
zung möglich sind ODER 

o ein gleich zu achtender Zustand vorliegt. 
 

 
Nähere Erklärung: 
Stufe 1 – 4: bei diesen Stufen ist allein der zeitliche Aufwand für die individuell erforderliche 
Betreuung und Hilfe maßgeblich 
 
Stufe 5 -7: bei diesen Stufen ist zusätzlich zum Pflegebedarf von > 180h/Monat eine besonders 
qualifizierte Pflege erforderlich 
 
Seit 1. Jänner 2020 erfolgt jedes Jahr eine Erhöhung des Pflegegeldes in allen Stufen mit dem 
jeweiligen Anpassungsfaktor nach § 108f ASVG.  
 
Nicht vergessen: Diagnosebezogene Mindesteinstufung für bestimmte Gruppen von Men-
schen mit Beeinträchtigung.  
 
 
 

https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/108f
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ii. Erschwerniszuschlag 
 
Wenn mindestens zwei voneinander unabhängige schwere Funktionseinschränkungen vorlie-
gen, die in ihrem Zusammenwirken die Pflegesituation erheblich erschweren, kann es zu einem 
Erschwerniszuschlag kommen wie folgt: 
 
Bis zum vollendeten 7.Lbj.:       50 Stunden pro Monat 
Ab dem vollendeten 7-Lbj. bis zum vollendeten 15. Lbj.:   75 Stunden pro Monat 
 
Die pauschalen Mehrstunden sind zusätzlich zum behinderungsbedingten Mehrbedarf im Ver-
gleich zu einem gleichaltrigen Kind ohne Beeinträchtigung zu veranschlagen. Der Erschwernis-
zuschlag für Kinder- und Jugendliche kann ab Geburt bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres 
berücksichtigt werden. (vgl. § 4 Abs. 3 und 4 BPGG bzw. § 8 Kinder-EinstV) 
 
 

5. Behindertenpass und Zusatzeintragung 
 
Der Behindertenpass ist ein amtlicher Lichtbildausweis und dient bundeseinheitlich als Nach-
weis einer Behinderung, unabhängig von der Art der Behinderung. Er wird auf Antrag in Form 
einer Scheckkarte vom Sozialministeriumservice ausgestellt. Um in den Genuss zahlreicher Vor-
teile und Begünstigungen zu kommen, braucht es aber eine Zusatzeintragung, die bewusst (mit-
)beantragt werden soll. 
 

 VORAUSSETZUNGEN 
 

 Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt in Österreich 
 Der Grad der Beeinträchtigung muss mindestens 50 % betragen (Nachweis durch ärztliches 

Gutachten). 
 

Finanzielle Ansprüche entstehen durch den Besitz eines Behindertenpasses per se nicht, aller-
dings erhält man bei Vorlage des Dokumentes Vergünstigungen bei diversen Veranstaltungen. 
Ab einem Behinderungsgrad von 70 Prozent kann man bei den Österreichischen Bundesbahnen 
(ÖBB) eine Fahrpreisermäßigung in der Höhe von 50 Prozent in Anspruch nehmen. 
 

 ZUSATZEINTRAGUNG 
 

Um zahlreiche Vorteile und Begünstigungen mit dem Behindertenpass nutzen zu können, ist es 
erforderlich, auch eine ZUSATZEINTRAGUNG lautend auf die „Unzumutbarkeit der Benützung 
öffentlicher Verkehrsmittel“ aufgrund einer dauernden Gesundheitseinschränkung zu beantra-
gen, die auf der Rückseite des Behindertenpasses in Form von Piktogrammen abgebildet ist.  
Als Voraussetzung müssen eine dauernde Gehbehinderung bzw. eine andere Beeinträchtigung 
oder chronische Erkrankung vorliegen, die die Benützung öffentlicher Verkehrsmittel unzumut-
bar macht. 
 
Die Zusatzeintragung kann auch mittels eigenem Formular beantragt werden, damit über den 
Antrag bescheidmäßig entschieden und in Folge ein Rechtsmittel dagegen eingebracht werden 
kann. 
 

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008859&Paragraf=4
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009626
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 VORTEILE DER ZUSATZEINTRAGUNG  
 

Auf Basis der Zusatzeintragung können unterschiedliche Begünstigungen beantragt werden: 
 
 Befreiung von der motorbezogenen Versicherungssteuer 
 Gratis-Vignette 
 Parkausweis gem. §29b StVO 
 Errichtung eines eigenen Behindertenparkplatzes (in Wien: MA 46) 
 Finanzielle Unterstützung für die Adaptierung von Kraftfahrzeugen 
 Ausstellung eines euro-key 
 Befreiung von der NoVa 
 ....  

 

6. Parkausweis 
 
Ein Parkausweis gem. §29b StVO ermöglicht das Parken auf gekennzeichneten, sogenannten  
„Behindertenparkplätzen“. Der Ausweis darf nur in Anwesenheit der Person mit Beeinträchti-
gung genutzt werden.  
 

 VORAUSSETZUNGEN 
 

 Besitz eines Behindertenpasses mit folgender Zusatzeintragung: „Unzumutbarkeit der Be-
nützung öffentlicher Verkehrsmittel wegen dauerhafter Mobilitätseinschränkung aufgrund 
einer Behinderung“  

 Es muss eine dauernde Gehbehinderung oder eine andere Beeinträchtigung oder chroni-
sche Erkrankung vorliegen, die zur „Unzumutbarkeit der Benützung öffentlicher Verkehrs-
mittel“ führt. Dabei darf es sich nicht um eine bloß vorübergehende Beeinträchtigung han-
deln. Fällt die Beeinträchtigung weg, ist der Parkausweis zurückzugeben. 

 Der Ausweis kann auch an Personen ohne Lenkerberechtigung (z.B. Kinder) ausgestellt wer-
den 

 
 

 ANTRAG 
 
Ein entsprechender Antrag ist beim Sozialministeriumservice (jeweilige Landesstelle) zu stellen 
bei der jeweiligen Landesstelle des Sozialministeriumservice wie folgt: 
 
Landesstelle Wien  Landesstelle Oberösterreich Landesstelle Kärnten 
Babenbergerstraße 5 Gruberstraße 63  Kumpfgasse 23-25 
1010 Wien  4021 Linz   9020 Klagenfurt 
Tel.: 01/588 31  Tel.: 0732/76 04-0  Tel.: 0463/58 64-0 
 
 
 
Landesstelle Burgenland  Landesstelle Niederösterreich Landesstelle Salzburg 
Neusiedler Str. 46  Standort St. Pölten  Auerspergstraße 67a 
7000 Eisenstadt   Daniel Gran-Str. 8/3. Stock 5020 Salzburg 
Tel.: 02682/64 046  3100 St. Pölten   Tel.: 0662/88 983-0 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fsozialministeriumservice.at%2FDownloads%2FBEHINDERTENPASS_Parkausweis_29bStVO_Antrag_bundesweit.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://sozialministeriumservice.at/Ueber_uns/Sozialministeriumservice/Kontakt/Kontakt_zum_Sozialministeriumservice.de.html
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    Tel.: 02742/31 22 24  
  
Landesstelle Steiermark Landesstelle Vorarlberg  Landesstelle Tirol  
Babenbergerstraße 35  Rheinstraße 32/3  Herzog Friedrichstr. 3  
8020 Graz   6900 Bregenz   6020 Innsbruck 
Tel.: 0316/7090   Tel.: 05574/68 38   Tel.: 0512/56 31 01 
 
 

 VORTEILE 
 

i. Halten 
 

Mit dem Ausweis nach § 29b StVO (Straßenverkehrsordnung) darf zum Ein- und Aussteigen so-
wie zum Ein- und Ausladen der für Menschen mit Beeinträchtigung nötigen Behelfe wie z.B. ei-
nes Rollstuhls, etc. 
 
 auf Straßenstellen, an denen ein Halte- und Parkverbot durch Verkehrszeichen kundgemacht 

ist, sowie 
 in zweiter Spur 
 
gehalten werden. 
 

ii. Parken 
 

Auf Straßenstellen, an denen ein Parkverbot durch Verkehrszeichen oder Bodenmarkierungen 
kundgemacht ist, 
 
 in einer Kurzparkzone ohne zeitliche Beschränkung 
 in einer Fußgängerzone, in der Zeit, in der eine Ladetätigkeit vorgenommen werden darf 

sowie 
 auf Behindertenparkplätzen 
 
darf mit entsprechendem Parkausweis geparkt werden. (Eine Übersicht über allgemein einge-
richtete Behindertenparkplätze in der Stadt Wien finden Sie hier.) 
 

iii. Befreiung der Parkgebühr  
 

Mit einem Ausweis nach § 29b StVO sind Menschen, die dauerhaft stark gehbehindert sind, von 
Parkgebühren befreit. Dies entweder, wenn sie ein Fahrzeug selbst lenken oder auch nur als 
Beifahrer mitfahren. Allerdings darf in diesem Fall zeitlich nur solange geparkt werden, wie die 
Ausweisinhaberin/der Ausweisinhaber "befördert" wird (z.B. bis er von einem Arztbesuch/einer 
Therapie wieder zurückkommt).  
 
Es gelten bundesländerspezifische Regelungen, weil Parkgebühren nicht auf der Straßenver-
kehrsordnung (StVO), sondern auf landesrechtlichen Regelungen beruhen. (Wien: siehe §6 lit g 
Wiener ParkometerabgabeVO). 
 

iv. Befreiung von der motorbezogenen Versicherungssteuer sowie 
Gratisvignette 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1960/159/P29b/NOR40175082
https://www.oesterreich.gv.at/themen/menschen_mit_behinderungen/kfz_und_behinderung/Seite.1260400.html
https://www.wien.gv.at/verkehr/parken/behindertenparkplaetze/index.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/menschen_mit_behinderungen/kfz_und_behinderung/Seite.1260200.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Gemeinderecht/GEMRE_WI_90101_F420_040_2017/GEMRE_WI_90101_F420_040_2017.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Gemeinderecht/GEMRE_WI_90101_F420_040_2017/GEMRE_WI_90101_F420_040_2017.pdf
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Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie von der motorbezogenen Versicherungssteuer 
befreit werden und eine Gratis-Vignette erhalten. Wenn Sie diese Begünstigungen erstmalig ab 
dem 1. Dezember 2019 in Anspruch nehmen möchten, müssen Sie bei der KFZ-Zulassungsstelle 
darum ansuchen. 
 
Zuständigkeit: 
KFZ-Zulassungsstelle (Hauptwohnsitz der Person mit Beeinträchtigung, auf die das Fahrzeug zu-
gelassen ist) 
 
Voraussetzungen: 

o Das höchste zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeuges darf 3,5 t nicht übersteigen 
o das Fahrzeug ist auf die Person zugelassen, die die Beeinträchtigung hat (Beachte! Seit 

29. November 2021 kann die Befreiung unter gewissen Umständen auch gemeinsam 
mit nicht begünstigten Personen in Anspruch genommen warden (im Rahmen einer Zu-
lassungsbesitzgemeinschaft) 

o Behindertenpass mit der Eintragung „Unzumutbarkeit der Benützung öffentlicher Ver-
kehrsmittel“ oder „Blindheit“ 

o das Fahrzeug vorwiegend zur persönlichen Fortbewegung des Menschen mit Behinde-
rung verwendet wird bzw. Fahrten unternommen werden, die seinen Zwecken und sei-
ner Haushaltsführung dienen 
 

Liegen sämtliche Voraussetzungen vor, werden KFZ-Haftpflichtversicherer und ASFINAG auto-
matisch darüber informiert, dass die Begünstigungen zustehen. Es wird somit keine motorbe-
zogene Versicherungssteuer vorgeschrieben und eine kostenlose digitale Jahresvignette für 
das Fahrzeug zuerkannt (nur für ein Fahrzeug möglich; Ausnahme: Wechselkennzeichen).  
Auf der Website https://evidenz.asfinag.at kann die jeweilige Gültigkeit der digitalen Jahresvig-
nette für Ihr Kfz-Kennzeichen für das Folgejahr abgefragt werden. 
 

 
v. PARKEN im AUSLAND  

 
 Für weiterführende Informationen rund um die Mobilität iZm einer Beeinträchtigung siehe 
ÖAMTC, Behindertenberatung, Tel.: +43 1 711 99 21283 oder per Mail an behindertenbera-
tung@oeamtc.at 
 

 BEHINDERTENZONE FÜR INDIVIDUELLESS KENNZEICHEN 
 

i. Voraussetzungen  
 

 Die Person mit Beeinträchtigung lenkt selbst ein Kraftfahrzeug oder 

 Die Person mit Beeinträchtigung benützt ein Kraftfahrzeug mit (als Beifahrer) 

 Das Kraftfahrzeug soll in unmittelbarer Nähe der Wohnung oder Arbeitsstätte der Person 
mit Beeinträchtigung abgestellt werden, um weite Gehwege zu vermeiden 

 
 

ii. Zuständige Stellen: 
 

https://evidenz.asfinag.at/
mailto:behindertenberatung@oeamtc.at
mailto:behindertenberatung@oeamtc.at
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In den Bundesländern:  

die Bezirkshauptmannschaften bzw. der Magistrat 

Wird der Parkplatz bzw. die Zusatztafel auf einer Gemeindestraße errichtet, ist die Ge-
meinde im eigenen Wirkungsbereich zuständig. 

 
Wien: 
MA 46 
Niederhofstrasse 21, 1. Stock 
1120 Wien 
Tel: 811 14-0 oder 95 55 9  
Fax: 811 14-99-92637 
 
 

C. Bildung 

 

1. Vorschulische Integration/Inklusion 
 
Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, Ihr Kind in einem allgemeinen Kindergarten, einem 
Kindergarten mit Integrationsgruppen oder einem heilpädagogischen Sonderkindergarten be-
treuen zu lassen. Es gibt allerdings KEINEN Rechtsanspruch auf integrative Betreuung im Kinder-
garten. 
 

2. Schulische Integration/Inklusion 
 

 RECHTSGRUNDLAGEN 
 

 Art. 24 UN-Behindertenrechtskonvention, weiters in 

 Art. 13 UN-Sozialpakt, 

 Art. 28 und 29 UN-Kinderrechtskonvention sowie  

 Art. 26 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. 

 Für Allgemein bildende höhere Schulen (AHS) ist die Bundesgesetzgebung zuständig. Mit-
telschulen hingegen unterliegen der jeweiligen Landesgesetzgebung. 

 
 

 ALLGEMEINES 
 

 Kinder mit Beeinträchtigungen dürfen nicht aufgrund ihrer Beeinträchtigung vom Besuch ei-
ner Grundschule oder weiterführenden Schule ausgeschlossen werden. Es ist ein gleichbe-
rechtigter Zugang zu einem integrativen, unentgeltlichen Unterricht an den Schulen zu ge-
währleisten, sie haben ein Recht auf Bildung genauso wie gesunde Kinder.  

 Integrative schulische Ausbildung bedeutet, Kinder mit Beeinträchtigung gemeinsam mit ge-
sunden Kindern zu betreuen und zu unterrichten. Zu den Voraussetzungen des integrativen 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20006062
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001223
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Schulsystems zählt auch die Bereitstellung bedarfsgerechter, fachlich qualifizierter Unter-
stützung wie z.B. sonderpädagogische Förderung.  

 In manchen Bundesländern gibt es sogenannte „Basale Förderklassen“ 
 

In Wien etwa sind „Basale Förderklassen“ Teil des Wiener Regelschulsystems. Um individuelles 
Lernen zu ermöglichen, werden vier bis fünf Schüler nach einem ganzheitlichen, bedürfnisorien-
tierten Konzept unterrichtet.  
 

 SCHULPFLICHT_SCHULREIFE 
 

 Ein Kind wird in dem Jahr schulpflichtig, in dem es vor dem 1. September sechs Jahre alt 
wird. Für jene Kinder, die bis zum 31. August eines Jahres ihren 6. Geburtstag haben, be-
ginnt mit dem ersten Montag (Wien, Niederösterreich, Burgenland) bzw. mit dem zweiten 
Montag im September (alle anderen Bundesländer) die Schule. 

 Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihr Kind noch nicht schulreif ist, können Sie sich bei der 
Bildungsdirektion (www.bildung-wien.gv.at/schulen) über Möglichkeiten eines späteren 
Schuleintritts beraten lassen. 

 
 ZUSTÄNDIGE STELLEN  

 
i. Bildungsdirektionen:  

 

 Bildungsdirektion für Burgenland 
Kernausteig 3 
7000 Eisenstadt 
T +43 2682 710 
F +43 2682 710-79 
office@bildung-bgld.gv.at 
www.bildung-bgld.gv.at 

 

 Bildungsdirektion für Kärnten 
10. Oktober-Straße 24 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
T +43 463 5812-0 
F +43 463 5812-105 
office@bildung-ktn.gv.at 
www.bildung-ktn.gv.at 

 

 Bildungsdirektion für Niederösterreich 
Rennbahnstraße 29 
3109 St. Pölten 
T +43 2742 280 
F +43 2742 280-1111 
office@bildung-noe.gv.at 
www.bildung-noe.gv.at 

 

 Bildungsdirektion für Oberösterreich 
Sonnensteinstraße 20 

https://www.bildung-wien.gv.at/schulen/Oesterreichisches-Schulsystem/Allgemeinbildende-Pflichtschulen--APS-/Inklusion-Integration-und-Sonderpaedagogik-in-Wien.html
mailto:office@bildung-bgld.gv.at
http://www.bildung-bgld.gv.at/
mailto:office@bildung-ktn.gv.at
http://www.bildung-ktn.gv.at/
mailto:office@bildung-noe.gv.at
http://www.bildung-noe.gv.at/
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4040 Linz 
T +43 732 7071 
F +43 732 7071-2250 
bd.post@bildung-ooe.gv.at 
www.bildung-ooe.gv.at 

 

 Bildungsdirektion für Salzburg 
Mozartplatz 8-10 
5010 Salzburg 
T +43 662 8083-0 
F +43 662 8083-2199 
office@bildung-sbg.gv.at 
www.bildung-sbg.gv.at 

 

 Bildungsdirektion für Steiermark 
Körblergasse 23 
8011 Graz 
T +43 5 0248 345 
F +43 5 0248 345 072 
bildungsdirektion@bildung-stmk.gv.at 
www.bildung-stmk.gv.at 

 

 Bildungsdirektion für Tirol 
Heiliggeiststraße 7 
6020 Innsbruck 
T +43 512 52033 
F +43 512 52033-342 
office@bildung-tirol.gv.at 
www.bildung-tirol.gv.at 

 

 Bildungsdirektion für Vorarlberg 
Bahnhofstraße 12 
6901 Bregenz 
T +43 5574 4960 
F +43 5574 4960-408 
office@bildung-vbg.gv.at 
www.bildung-vbg.gv.at 

 

 Bildungsdirektion für Wien 
Wipplingerstraße 28 
1010 Wien 
T +43 1 52525 
F +43 1 52525-77783 
office@bildung-wien.gv.at 
www.bildung-wien.gv.at 

 
 

ii. Zentren für Inklusiv- und Sonderpädagogik 

mailto:bd.post@bildung-ooe.gv.at
http://www.bildung-ooe.gv.at/
mailto:office@bildung-sbg.gv.at
http://www.bildung-sbg.gv.at/
mailto:bildungsdirektion@bildung-stmk.gv.at
http://www.bildung-stmk.gv.at/
mailto:office@bildung-tirol.gv.at
http://www.bildung-tirol.gv.at/
mailto:office@bildung-vbg.gv.at
http://www.bildung-vbg.gv.at/
mailto:%20office@bildung-wien.gv.at
http://www.bildung-wien.gv.at/
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Diese Zentren wirken unterstützend bei der Feststellung der Schulreife und sind bei den Bil-
dungsdirektionen angegliedert. Als Koordinationsstellen haben sie die Aufgabe, dazu beizutra-
gen, dass Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen in bestmöglicher Weise einge-
schult werden können. Weiters sind sie Ansprechpartner für sämtliche (sonder-) pädagogische 
Fragestellungen von Eltern und Lehrerinnen/Lehrern. (siehe auch österreich.gv.at) 
 
Bildungsdirektion WIEN - Beratungsstelle für Inklusiv- und Sonderpädagogik  
Verena Lieser 
Telefon: +43 1 525 25-77193 
E-Mail: verena.lieser@bildung-wien.gv.at 
 
Mag.a Judith Stender 
Telefon: +43 1 525 25-77194 
E-Mail: judith.stender@bildung-wien.gv.at 
 
Renate Dirnberger, MA  
Telefon: +43 1 525 25-77197  
E-Mail: renate.dirnberger@bildung-wien.gv.at  
 
Shazah Alaysami, BA 
Telefon: +43 1 525 25-77197  
E-Mail: shazah.alaysami@bildung-wien.gv.at  
 
 
Siehe auch Bildungsdirektionen der einzelnen Bundesländer! 
 
 

Schulen/Zentren für Inklusiv- und Sonderpädagogik: 
 
Wien: 

→ Integratives Schulzentrum Dr. Schärf Schule 
Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf erhalten Unterstützung und schulische In-
tegration. 

→ Zentrum für Inklusiv- und Sonderpädagogik Paulusgasse 
Unterricht und Freizeitbetreuung für Kinder mit Lernschwierigkeiten und Behinderungen.  

Bundesinstitut für Gehörlosenbildung (→ BiG) 
Hörbehinderte und gehörlose Kinder werden hier von speziell ausgebildeten Lehrerin-
nen/Lehrern in Wien, Burgenland und Niederösterreich unterrichtet. 

→ Heilstättenschule der Stadt Wien 
An der Wiener Heilstättenschule werden Kinder und Jugendliche, die aus physischen oder 
psychischen Gründen in einem Krankenhaus stationär behandelt werden, von Heilstätten-
lehrerinnen/Heilstättenlehrern schulisch betreut. 
 

Niederösterreich: 

https://www.oesterreich.gv.at/themen/menschen_mit_behinderungen/sonstige_informationen___behinderung/Seite.1620002.html#Zentren
mailto:verena.lieser@bildung-wien.gv.at
mailto:judith.stender@bildung-wien.gv.at
mailto:renate.dirnberger@bildung-wien.gv.at
mailto:shazah.alaysami@bildung-wien.gv.at
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/zrp/bilref/bdir/bildungsdirektionen.html
https://www.help.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?leistung=LA-HP-GL-SOPAEWels&quelle=HELP&flow=LO
https://www.help.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?leistung=LA-HP-GL-SOPAEWien&quelle=HELP&flow=LO
https://www.help.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?leistung=LA-HP-GL-Gehoerlosenbildung&quelle=HELP&flow=LO
https://www.help.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?leistung=LA-HP-GL-Heilstaettenschule&quelle=HELP&flow=LO
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→ Prof. Fritz Küffer-Sonderschule – Zentrum für Inklusiv- und Sonderpädagogik Wilhelms-
burg 
Diese Institution koordiniert Maßnahmen zur Integration von Kindern mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf. 
 

 

 

Salzburg: 

→ Zentrum für Inklusiv- und Sonderpädagogik Abtenau 
Schülerinnen/Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden hier von speziell aus-
gebildeten Lehrerinnen/Lehrern unterrichtet. 

 

Oberösterreich: 

→ Zentrum für Inklusiv- und Sonderpädagogik Freistadt 
Schülerinnen/Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf erhalten EDV-unterstützten 
Unterricht von speziell ausgebildeten Lehrerinnen/Lehrern. 

→ Zentrum für Inklusiv- und Sonderpädagogik Linz-Land 
Beratung, Coaching und Begleitung von Schülerinnen/Schülern, Reduzierung von Verhaltens-
auffälligkeiten und Konflikten etc. 

→ Zentrum für Inklusiv- und Sonderpädagogik für Sinnesbeeinträchtigte Linz  
Kinder mit sonderpädagogischem Bedarf werden gefördert und zur Integration an einer 
Volks- oder Hauptschule vorbereitet. 

Burgenland: 

→ Zentrum für Inklusiv-und Sonderpädagogik Mattersburg 
Schülerinnen/Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden hier von speziell aus-
gebildeten Lehrerinnen/Lehrern unterrichtet. 

→ Sonderpädagogisches Zentrum Stegersbach 
Schülerinnen/Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden hier von speziell aus-
gebildeten Lehrerinnen/Lehrern unterrichtet. 

Steiermark: 

→ Odilien Graz – Institut für Menschen mit Sehbehinderung oder Blindheit  
Sehbehinderte und blinde Kinder werden hier von speziell ausgebildeten Lehrerinnen/Leh-
rern unterrichtet. 

Tirol: 

→ Tiroler Landesblinden- und -sehbehindertenschule – Zentrum für Inklusiv- und Sonder-
pädagogik 
An dieser Schule wird computergestützter Unterricht für blinde und sehbehinderte Schüle-
rinnen/Schüler geboten. 
 
 
 

https://www.help.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?leistung=LA-HP-GL-SOPAEWilhelmsburg&quelle=HELP&flow=LO
https://www.help.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?leistung=LA-HP-GL-SOPAEWilhelmsburg&quelle=HELP&flow=LO
https://www.help.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?leistung=LA-HP-GL-SOPAEAbtenau&quelle=HELP&flow=LO
https://www.help.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?leistung=LA-HP-GL-SOPAEFreistadt&quelle=HELP&flow=LO
https://www.help.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?leistung=LA-HP-GL-LSZ-Leonding&quelle=HELP&flow=LO
https://www.help.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?leistung=LA-HP-GL-SOPAELinz&quelle=HELP&flow=LO
https://www.help.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?leistung=LA-HP-GL-SOPAEMattersburg&quelle=HELP&flow=LO
https://www.help.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?leistung=LA-HP-GL-SOPAEStegersbach&quelle=HELP&flow=LO
https://www.help.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?leistung=LA-HP-GL-SOPAEOdilien&quelle=HELP&flow=LO
https://www.help.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?leistung=LA-HP-GL-SOPAETirol&quelle=HELP&flow=LO
https://www.help.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?leistung=LA-HP-GL-SOPAETirol&quelle=HELP&flow=LO
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3. Weitere Ausbildung/Jugendcoaching 
 

 AUSBILDUNGSHILFE  
 

 Nach Abschluss der Schulpflicht kann im Rahmen einer weiteren Schul- oder Berufsausbil-
dung für diese weitere Ausbildung eine Ausbildungsbeihilfe gewährt werden. 

 Zuständig ist die jeweilige Landesstelle des Sozialministeriumservice. 

 Gewährt wird die Beihilfe so lange, bis die Ausbildung abgeschlossen ist oder die Anspruchs-
voraussetzungen nicht mehr bestehen. 

 Antragsberechtigt sind:  
o Schülerinnen/Schüler nach Abschluss der 10. Schulstufe (mittlere oder höhere 

Schule) 
o Schülerinnen/Schüler an einer Pflichtschule in einem Internat 
o Schülerinnen/Schüler, die nach Beendigung der Pflichtschulausbildung eine Schul- 

oder Berufsausbildung in einer Unterrichts- oder Ausbildungseinrichtung absolvie-
ren, deren Zeugnisse staatlich anerkannt werden. 

o Studierende, die an einem Vorbereitungslehrgang für die Studienberechtigungsprü-
fung teilnehmen. 

o Schülerinnen/Schüler in Ausbildung zum Krankenpflegefachdienst 
o Auszubildende an einer Hebammenlehranstalt 
o Lehrlinge 
o Studierende, die im Ausland in einer vergleichbaren Schul- oder Berufsausbildung 

stehen. 
 

 JUGENDCOACHING  
 

 Das Jugendcoaching soll an der Schnittstelle Schule – Beruf – Arbeitswelt bei der Entschei-
dungsfindung über den weiteren Bildungs- und Berufsweg unterstützen.  

 Das Angebot des Jugendcoachings kann freiwillig und kostenlos in Anspruch genommen 
werden. 

 Ziel ist, anhand von Stärken und Fähigkeiten der Jugendlichen die nächsten Schritte zu pla-
nen und so den erfolgreichen Übertritt ins künftige Berufsleben zu ermöglichen. 

 Ausgrenzungs- und schulabbruchgefährdete Schüler/innen werden einzeln beraten und 
begleitet, sodass der individuell richtige Bildungsweg gefunden werden kann. 

 Das Coaching soll Orientierung in Bezug auf die eigene Bildungs- und Berufslaufbahn ge-
ben, speziell auch für Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderdarf, 

 bei der Bewältigung von psychosozialen Problemen iZh mit dem Bildungsweg unterstützen 
und 

 Hilfestellung geben (Kontakt zu Institutionen herstellen, Praktikumsplätze vermitteln). 
 
Angebote zu Jugendcoaching finden Sie unter NEBA.at 
 

 WEITERFÜHRENDE LINKS:  
´ 

 Sozialministeriumservice 

 www.arbeitundbehinderung.at 

 Arbeitsmarktpolitische Behindertenprogramme bundesweit (BABE zum Downloaden) 

https://www.sozialministeriumservice.at/Finanzielles/Foerderungen/Arbeit_und_Ausbildung/Arbeit_und_Ausbildung.de.html#heading_Ausbildungsbeihilfen
https://www.oesterreich.gv.at/themen/bildung_und_neue_medien/universitaet/Seite.160500.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/bildung_und_neue_medien/universitaet/Seite.160500.html
https://www.neba.at/jugendcoaching
https://www.sozialministeriumservice.at/Menschen_mit_Behinderung/Ausbildung__Beruf_und_Beschaeftigung/Ausbildung__Beruf_und_Beschaeftigung.de.html
http://www.arbeitundbehinderung.at/
https://www.sozialministeriumservice.at/Menschen_mit_Behinderung/Ausbildung__Beruf_und_Beschaeftigung/Ausbildung__Beruf_und_Beschaeftigung.de.html
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 Wien: Fonds Soziales Wien (FSW) 
 

D. Begünstigungen für pflegende Angehörige 

 

1. Kostenlose Selbstversicherung in der PENSIONS- und 
KRANKENVERSICHERUNG 

 
 FÜR PFLEGENDE ANGEHÖRIGE, DIE EIN KIND MIT BEEINTRÄCHTIGUNG PFLE-

GEN  
 

i. Rechtsgrundlage: 
 
§ 16 Abs. 2a und §18a ASVG 
 

ii. Voraussetzungen:  
 

 Pflege eines im gemeinsamen Haushalt lebenden Kindes mit Beeinträchtigung 

 Pflege in häuslicher Umgebung 

 Wohnsitz im Inland 

 Bezug der erhöhten Familienbeihilfe (§8 Abs 4 FLAG) 

 es muss eine „überwiegende“ Beanspruchung der Arbeitskraft durch die Pflege des Kindes 
vorliegen (eine zusätzliche Erwerbstätigkeit bis zu Ausmaß von 20h/Woche ist möglich) 

 keine Vorversicherungszeiten erforderlich 

 Die Beiträge (grundsätzlich 22,8 Prozent der Beitragsgrundlage von EUR 1.922,59 im Jahr 
2020) werden zur Gänze aus dem Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe und vom Bund be-
zahlt. 

 
Fallbeispiele:  
 
Eine „überwiegende“ Beanspruchung“ (iSd § 18a Abs. 3 ASVG) liegt jedenfalls vor, solange das 
Kind mit Beeinträchtigung 
 noch nicht schulpflichtig ist (1. Sept. nach Vollendung des 6. Lebensjahres) und ständige 

persönliche Hilfe sowie besondere Pflege braucht oder 
 während der Dauer der Schulpflicht wegen Schulunfähigkeit (§15 SchulpflichtG) von der 

allgemeinen Schulpflicht befreit ist oder ständige persönliche Hilfe und besondere 
Pflege braucht, oder 

 nach Vollendung der Schulpflicht und vor Vollendung des 40.Lbj. dauernd bettlägerig ist 
oder ständige persönliche Hilfe und besondere Pflege braucht 

 
iii. Antrag:  

 

 frühestens ab dem 4. Lebensjahr des zu pflegenden Kindes (ab dem  
48. Lebensmonat) möglich 

https://www.fsw.at/p/arbeit-und-ausbildung
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1955/189/P18a/NOR40070785
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008220&Paragraf=8
https://www.oesterreich.gv.at/themen/arbeit_und_pension/pension/1/1/Seite.270103.html#Beitragsgrundlage
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1985/76/P15/NOR12124402
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 Antragstellung bei dem Versicherungsträger, bei dem zuletzt Versicherungszeiten erworben 
wurden oder bei der PVA. Siehe ANTRAG (auch formlos möglich) 

 Kostenlose Selbstversicherung ist auch bei Internatsaufenthalt des Kindes möglich, wenn 
das Kind z.b. nur am Wochenende zuhause ist.  

 Gegen den Bescheid des Sozialversicherungsträgers ist eine Klage an das BVwG möglich. Ge-
gen dessen Entscheidung kann dann REVISION an den VwGH erhoben werden. 

 
 

iv. Laufzeit der Selbstversicherung:  

 Beginn: dieser kann vom Antragsteller selbst gewählt werden. Frühester Beginn ist der Mo-
natserste, ab dem erhöhte Familienbeihilfe gewährt wird bzw. spätester Versicherungsbe-
ginn ist der Monatserste nach Antragstellung 

 Ende: Ende des Kalendermonats, in dem eine der Voraussetzungen weggefallen ist (z.B. 
erhöhte Familienbeihilfe, Wohnsitz im Inland) oder mit dem Eintritt eines Ausschließungs-
grundes (z.B. Beginn einer Pflichtversicherung in der PV) od. durch Austrittserklärung des 
Versicherten zum Monatsletzten. Spätestens aber zum Monatsletzten, in dem das zu pfle-
gende Kind das 40. Lebensjahr vollendet. 

 Das Ende der Pflegetätigkeit oder der Wegfall der erhöhten Familienbeihilfe müssen bin-
nen 2 Wochen dem Versicherungsträger anzeigt werden (§18a Abs 6 ASVG). 

 Die kostenlose Selbstversicherung kann rückwirkend für 1 Jahr nach Antragstellung (also 
der dem Antragszeitpunkt vorangehende Monatserste des Vorjahres) bzw. bis zu max. 10 
Jahren gewährt werden (! AUSNAHMEREGELUNG) 

 
 

 FÜR PFLEGENDE ANGEHÖRIGE, DIE EINEN NAHEN ANGEHÖRIGEN PFLEGEN  
 

i. Rechtsgrundlage 
 
§18b ASVG 
 

ii. Voraussetzungen 
 

 Pflege eines nahen Angehörigen, 

 mindestens Pflegestufe 3 

 Pflege in häuslicher Umgebung (zeitweiliger stationärer Pflegeaufenthalt schadet nicht, es 
ist KEIN gemeinsamer Haushalt notwendig) 

 „Erhebliche“ Beanspruchung der Arbeitskraft durch die Pflege (mind. 14h Pflegeleistung wö-
chentlich) 

 je Pflegefall kann nur eine Person selbstversichert sein 

 steht der „Verfügbarkeit auf dem Arbeitsmarkt“ (AMS) nicht entgegen 

 Bestehen weitere Erwerbstätigkeiten, darf die monatliche Höchstbemessungsgrundlage 
nicht überschritten werden (§70 Abs 1 letzter Satz, §76b Abs 5a ASVG). 

 Rückwirkende Antragstellung 1 Jahr möglich 

 Ausgeschlossen ist die Selbstversicherung für die Zeit einer Pflichtversicherung nach  
§ 8 Abs 1 Z 2 lit j ASVG aufgrund von Pflegeteilzeit (Bezuges eines aliquoten Pflegekarenzge-
ldes), da man durch die Teilversicherung in den Schutz der Pensionsversicherung nach ASVG 
fällt. 

https://www.pensionsversicherung.at/cdscontent/load?contentid=10008.630082&version=1550573711
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1955/189/P18a/NOR40070785
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1955/189/P18b/NOR40070786
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1955/189/P70/NOR12093524
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1955/189/P76b/NOR40060023
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 Zum ANTRAGSVERFAHREN siehe oben (Selbstversicherung bei Pflege eines behinderten Kin-
des). 

 
Fallbeispiele: 
Eine „erhebliche“ Beanspruchung liegt vor, wenn: 
 
 durchschnittlicher Pflegeaufwand von 14 Stunden (oder mehr) pro Woche (60 Std./Monat)  
 unselbständige Erwerbstätigkeit im Umfang von 40 Stunden wöchentlich ist neben der not-

wendigen Pflege möglich! Vgl. VwGH Ro 2014/08/0082; Ro 2014/08/0084;  
 ein selbständiger Betrieb einer Landwirtschaft schließt die Selbstversicherung nicht aus 
 grundsätzlich nicht ausgeschlossen bei einer 24h-Betreuung durch eine Pflegekraft, jedoch 

müssen besondere Gründe angeführt werden, dass die Pflege des nahen Angehörigen trotz-
dem notwendig ist 

 
iii. Definition des „Angehörigen“ 

 

 Ehegatten 

 eigetragene Partner 

 Personen, die mit der pflegebedürftigen Person in gerader Linie oder bis zum vierten Grad 
der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind. 

 Wahl-, Stief- und Pflegekinder 

 Wahl-, Stief- und Pflegeeltern sowie 

 nicht verwandte Personen, die mit der pflegebedürftigen Person in außerehelicher Gemein-
schaft leben (Lebensgefährten). 

 Außereheliche Verwandtschaft ist der ehelichen gleichgestellt. 
 

2. Finanzielle ZUSCHÜSSE 
 
Damit sich pflegende Angehörige durch eine professionelle oder private Ersatzpflege vertreten 
lassen können, kann finanzielle Unterstützung gewährt werden. Dabei können ausschließlich 
nachgewiesene Kosten (Kostenvoranschlag, Belege) berücksichtigt werden. 
 

 RECHTSGRUNDLAGE 
 
Bundespflegegeldgesetz (BPGG) 
 

 VORAUSSETZUNGEN 
 

 Die Person pflegt seit mindestens einem Jahr überwiegend 

 einen nahen Angehörigen mit der Pflegegeldstufe 3–7 

 oder einen nahen Angehörigen mit einer nachweislich demenziellen Erkrankung und Pfle-
gestufe 1 

 oder einen minderjährigen, nahen Angehörigen mit Pflegegeld zumindest der Stufe 1 und 
ist wegen Krankheit, Urlaub oder aus anderen wichtigen Gründen an der Pflege verhin-
dert.  

 Die Ersatzpflege kann auch von einer Privatperson geleistet werden (z.b. von Großeltern), 
wenn hier finanzielle Zuwendungen an diese Person für die Pflege vorgenommen werden. 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008859
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 Ein ANSUCHEN für einen Zuschuss kann auch für den Fall gestellt werden, dass die Haupt-
pflegeperson wegen Krankheit, Urlaub, etc. verhindert ist, und professionelle Ersatzpflege 
in Anspruch genommen werden muss. 

 
 EINKOMMENSGRENZE 

 
Das monatliche Netto-Gesamteinkommen des pflegenden Angehörigen darf folgende Beträge 
nicht übersteigen: 
 

 EUR 2.000,- (Stufe 1 – 5) 

 EUR 2.500,- (Stufe 6, 7) 
 
Die Einkommensgrenze erhöht sich für unterhaltsberechtigte Angehörige um jeweils  
EUR 400,-. Bei unterhaltsberechtigten Angehörigen mit Beeinträchtigung um jeweils  
EUR 600,-. Familien- und Studienbeihilfen, Sonderzahlungen oder Leistungen nach den Sozialhil-
fegesetzen der Länder stellen KEINE anrechenbaren Einkommen dar. 
 

 LEISTUNG 
 

Die Höhe der finanziellen Unterstützung pro Jahr richtet sich nach der Höhe des Pflegegeldes 
und beträgt maximal: 
 

 bei Pflegegeld der Stufe 3:  EUR 1.200,- 

 bei Pflegegeld der Stufe 4:  EUR 1.400,- 

 bei Pflegegeld der Stufe 5:  EUR 1.600,- 

 bei Pflegegeld der Stufe 6:  EUR 2.000,- 

 bei Pflegegeld der Stufe 7:  EUR 2.200,- 
 

Die Höchstzuwendungen bei Pflege eines demenziell erkrankten oder einer minderjährigen Per-
son betragen seit Jänner 2017 bei Anspruch auf Pflegegeld: 
 

 bei Pflegegeld der Stufe 1- 3:  EUR 1.500,- 

 bei Pflegegeld der Stufe 4:  EUR 1.700,- 

 bei Pflegegeld der Stufe 5:   EUR 1.900,- 

 bei Pflegegeld der Stufe 6:   EUR 2.300,- 

 Bei Pflegegeld der Stufe 7:   EUR 2.500,- 
 
Förderbar ist eine Ersatzpflege grundsätzlich erst ab einer Dauer von mindestens 1 Woche.  
 
AUSNAHME: Bei demenziell erkrankten Personen oder minderjährigen Pflegebedürftigen ist 
die Förderung einer Ersatzpflege bereits ab 4 Tagen möglich. 
 
Als Bestätigung über die demenzielle Erkrankung gilt die Behandlung des oder der Betroffenen 
(Befundbericht) durch: 
 

 Neurologische od. psychiatrische Fachabteilung eines Krankenhauses 

 Facharzt Neurologie oder Psychiatrie 

 Gerontopsychiatrisches Zentrum 

https://www.sozialministeriumservice.at/site/Downloads/Antrag_Zuwendungen_fuer_pflegende_Angehoerige
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 Gerontopsychiatrische Tagesklinik oder Ambulanz 
 

3. Pflegefreistellung 
 

 ALLGEMEINE PFLEGEFREISTELLUNG  
 

Anspruch auf Pflegefreistellung haben grundsätzlich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die 
in einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis stehen. Dabei handelt es sich um eine Dienstver-
hinderung aus wichtigen persönlichen Gründen, bei der das Entgelt weiterhin bezahlt wird. 
(Siehe Unternehmensservice Portal) 
 

i. Voraussetzungen 
 

 ein naher Angehöriger ist erkrankt (nicht Schwiegereltern, Onkel, Tante, Nichte, Neffe, ver-
schwägerte Person etc.)  

 notwendige Pflege oder Betreuung 

 bei Kindern: wenn die Person, die das Kind sonst ständig betreut hat, für diese Betreuung 
ausfällt z.B. aufgrund von Krankheit, Aufenthalt in Kur- oder Pflegeanstalt etc. 

 bei Spitalsaufenthalt: Begleitung des unter 10-jährigen Kindes (Begleitungsfreistellung; Le-
ben im gemeinsamen Haushalt hier Voraussetzung) 

 eine Mitteilung bzw. ein Nachweis der Notwendigkeit der Pflegefreistellung an den Arbeit-
geber (ärztliche Bestätigung)  

 
 

ii. Leistung 
 

 jeweils 1 Woche pro Kalenderjahr für jeden Elternteil 

 zusätzlich 1 Woche für Kinder unter 12 Jahren (wenn das Kind neuerlich pflegebedürftig 
krank wird und beide Eltern die Pflegefreistellung konsumiert haben) 

 tage- oder auch stundenweise Pflegefreistellung möglich 
 
 

 PFLEGEFREISTELLUNG ZUR BETRREUUNG EINES KINDES MIT BEEINTRÄCHTI-
GUNG  

 
Eine Freistellung unter Entfall der Bezüge zur Pflege eines im gemeinsamen Haushalt lebenden 
Kindes ist bis zur Vollendung des 45. Lebensjahres des Kindes möglich, wenn erhöhte Familien-
beihilfe gewährt wird (mind. 50%-ige Beeinträchtigung) und die Arbeitskraft aus diesem Grund 
gänzlich beansprucht wird. 
  

i. Voraussetzungen 
 
Eine „gänzliche“ Beanspruchung der Arbeitskraft liegt vor, wenn: 
 

 das beeinträchtigte Kind das schulpflichtige Alter noch nicht erreicht hat und ständiger 
persönlicher Hilfe und Pflege bedarf 

https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/content/mitarbeiter/dienstverhinderung/pflegefreistellung/Seite.440200.html
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 während der Dauer der allgemeinen Schulpflicht entweder vom Besuch der Schule befreit 
ist oder ständiger persönlicher Hilfe und Pflege bedarf 

 nach Vollendung der allgemeinen Schulpflicht und vor Vollendung des 45. Lebensjahres 
dauernd bettlägerig ist oder ständiger persönlicher Hilfe und Pflege bedarf.  

 
Der gemeinsame Haushalt besteht weiter, wenn sich das Kind mit Beeinträchtigung nur zeitwei-
lig außerhalb der Hausgemeinschaft aufhält, z.B. wegen Heilbehandlung etc. Eine Verbindung 
zur Pflegefreistellung besteht nicht.  
 

ii. Antrag 
 

Ein formloses Ansuchen kann beim Dienstgeber gestellt werden, wobei dies spätestens zwei Mo-
nate vor dem gewünschten Beginn zu erledigen ist. Der Wegfall einer der Voraussetzungen für 
die Freistellung ist innerhalb von zwei Wochen zu melden. Der Erholungsurlaub ist um die Dauer 
der Freistellung zu aliquotieren. 
 
 
 

4. Pflegekarenz 
 
Die Pflegekarenz soll zur Entlastung bzw. zur besseren Vereinbarkeit von Pflege und Beruf die-
nen. Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit kann mit dem Arbeitgeber vereinbart werden, wenn ein 
naher Angehöriger plötzlich gepflegt werden muss oder ein Kind mit Beeinträchtigung der 
Pflege bedarf.  
 

 RECHTSGRUNDLAGEN 
 
§21c Bundespflegegeldgesetz (BPGG) 

 
 VORAUSSETZUNGEN 

 

 mehr als 5 Arbeitnehmer im Betrieb beschäftigt 

 Der zu pflegende Angehörige bezieht mind. Pflegegeld der Stufe 3, leidet an Demenz oder 
ein minderjähriges Kind muss gepflegt werden (ab Pflegestufe 1). 

 naher Angehöriger 

 kein gemeinsamer Haushalt nötig 

 Das Arbeitsverhältnis hat zuvor ununterbrochen mind. 3 Monate gedauert (Vollversiche-
rung). 

 AMS: Für Bezieher/ Bezieherinnen von Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe ist eine Ver-
einbarung über Pflegekarenz mit dem AMS möglich.  

 keine andere Karenz z.B. nach MSchG, etc.  
 

 LEISTUNG 
 

 Seit 1.1.2020 haben Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in einem Betrieb mit mehr als 
fünf Mitarbeitern einen Rechtsanspruch auf den einseitigen Antritt der Pflegekarenz bzw. 
der Pflegeteilzeit für einen Zeitraum von bis zu zwei Wochen. Dabei ist der beabsichtigte 
Zeitpunkt des Antritts dem Arbeitgeber so früh wie möglich bekannt zu geben. Während 

https://www.oesterreich.gv.at/themen/soziales/pflege/5/1/Seite.360527.html
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008859
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dieser Zeit kann eine Vereinbarung mit dem Arbeitgeber über eine Verlängerung getroffen 
werden. Scheitert eine solche, so besteht ein Rechtsanspruch für weitere zwei Wochen 
(insgesamt also vier Wochen). Darüber hinaus bedarf es der freiwilligen Zustimmung des 
Arbeitgebers.  

 Pflegekarenz (gegen gänzlichen Entfall des Arbeitsentgeltes) bzw. Pflegeteilzeit (gegen ali-
quoten Entfall des Arbeitsentgeltes) können für 1 bis maximal 3 Monate vereinbart wer-
den (unter Anrechnung der bereits konsumierten Wochen). Während dieser Zeit besteht 
Kündigungsschutz. Danach besteht ein Rückkehrrecht zur ursprünglichen Normalarbeitszeit 
(Anspruch auf Rückkehr zur Normalarbeitszeit!). 

 Die Zeiten der Pflegekarenz zählen als Versicherungsmonate in der Pensionsversicherung. 
 

 ANTRAG 
 

Zuständige Stelle: Sozialministeriumservice 
 
Den ANTRAG auf Pflegekarenzgeld bzw. weitere Formulare finden Sie hier 
 
 

5. Betreuungsbeihilfe 
 

Wenn Sie einen Kinderbetreuungsplatz benötigen, um eine Arbeit aufzunehmen, um Ihre 
Beschäftigung beizubehalten oder eine Aus- und Weiterbildung machen zu können, kön-
nen Sie eine Betreuungsbeihilfe beantragen. Diese ist ein Zuschuss zu den Kinderbetreu-
ungskosten für Kinder bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres. Bei Beeinträchtigung des Kindes 
kann die Förderung auch bis zum Ende des 18. Lebensjahres verlängert werden.  
  
 

 RECHTSGRUNDLAGE 
 

 VORAUSSETZUNGEN  
 

 gemeinsamer Haushalt 

 Kinder unter 15 Jahren/ Kinder mit Beeinträchtigung unter 18 Jahren 

 Eltern möchten eine Erwerbstätigkeit aufnehmen oder neue Arbeitszeiten vereinbaren 
etc. 

 Das monatliche Bruttoeinkommen darf EUR 2.300,- nicht übersteigen. Als Einkommen zäh-
len ua. auch Renten und Pensionen, Unterhaltsleistungen, Leistungen nach dem Arbeitslo-
senversicherungsgesetz, Beihilfen zur Deckung des Lebensunterhalts, Gründungsbeihilfe, 
Zahlungen an Pflegeeltern für die Betreuung des Kindes sowie Pflegekarenzgeld. Siehe ös-
terreich.gv.at 

 
 LEISTUNG 

 

 bis zu EUR 300,- an Zuschuss pro Monat für die Kosten eines Betreuungsplatzes  
 

 Gefördert werden kann die Betreuung in  
 

https://www.sozialministeriumservice.at/Finanzielles/Pflegeunterstuetzungen/Pflegekarenz_und_-teilzeit/Pflegekarenz_und_-teilzeit.de.html#heading_Antrag
https://www.oesterreich.gv.at/themen/soziales/pflege/5/1/Seite.360527.html#ZumFormular
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/kinderbetreuung/Seite.370300.html#ZustaendigeStellen
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/kinderbetreuung/Seite.370300.html#ZustaendigeStellen
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o Kinderkrippen 
o Kindergärten 
o Horten 
o bei Tagesmüttern/Tagesvätern 
o Kindergruppen  

 
oder in vergleichbaren Einrichtungen, die über die entsprechende Bewilligung für die Be-
treuung von Kindern verfügen. Es werden ausschließlich die Betreuungskosten aner-
kannt. 

 
 ANTRAG 

 
Antragsberechtigt sind:  
 

o Arbeitsuchende,  
o unselbständige Erwerbstätige,  
o Teilnehmer einer arbeitsmarktpolitischen (schulischen oder kursmäßigen) Maßnahme  
o sowie Teilnehmer am Unternehmensgründungsprogramm (UGP) 
 

Zuständige Stelle: Arbeitsmarktservice (AMS) 
 
 

6. Freizeitassistenz 
 
Eine Freizeitassistenz begleitet und unterstützt Jugendliche (ab 15 Jahren) und junge Erwachsene 
mit Beeinträchtigung bei der Freizeitgestaltung. Dies sowohl bei der Planung als auch bei der 
Durchführung. 
 
Die Freizeitassistenz begleitet z.B.: 
 
 bei sportlichen Aktivitäten wie Schwimmen, Wandern, Radfahren 
 zu kulturellen Veranstaltungen wie Kino, Museum oder Theater 
 beim Musizieren, Singen und Tanzen 
 beim Besuch im Kaffeehaus  
 beim Einkaufen 
 bei Ausflügen und Urlauben 
 …und bei vielen anderen Aktivitäten 
 
Angebot für Wien siehe INTEGRATION WIEN - Freizeitassistenz; Projektleiter: Hr. Christian 
Eichinger  
 

7. Arbeitsassistenz 
 
NEBA – Netzwerk für berufliche Assistenz 
Schwerpunkte der (Jugend)Arbeitsassistenz: 
 

 Unterstützung bei der beruflichen Erstintegration von Jugendlichen mit Behinderungen 

https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/kinderbetreuung/2/Seite.370130.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/kinderbetreuung/2/Seite.370140.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/kinderbetreuung/2/Seite.370150.html
https://www.ams.at/arbeitsuchende/karenz-und-wiedereinstieg/so-unterstuetzen-wir-ihren-wiedereinstieg/kinderbetreuungs-beihilfe-#wien
https://www.integrationwien.at/ls/freizeitassistenz-leichte-sprache
https://www.neba.at/arbeitsassistenz/arbeitsassistenz-anbieterinnen
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 Situationsanalyse und Einschätzung zu den individuellen beruflichen Möglichkeiten 

 Begleitung der Arbeitssuche 

 Unterstützung in der Anfangsphase des Dienstverhältnisses 
 
Institutionen, die Jugendlichen Hilfestellung beim Übergang von Schule-Beruf anbieten:  
 

 Integration Wien 

 Jugend am Werk 

 Wien Work 

 CARITAS Wien Arbeitsassistenz  

 ÖZIV Arbeitsassistenz unterstützt Menschen mit Behinderungen auch in NÖ 
 

Weitere Institutionen sowie weiterführende Informationen zur Berufsintegration von Menschen 
mit Beeinträchtigung für den Raum Wien finden Sie hier (wien.gv.at) 
 
 

8. Familienhospizkarenz 
 
Die Familienhospizkarenz dient der Absicherung der Pflegeperson während einer Sterbebeglei-
tung naher Angehöriger und der Begleitung schwerst erkrankter Kinder durch finanzielle Zuwen-
dungen. 
 
Im Rahmen der Familienhospizkarenz haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Möglich-
keit, sterbende Angehörige (bis zu insgesamt 6 Monaten) sowie im gleichen Haushalt lebende 
schwerst erkrankte Kinder (zunächst 5 Monate, verlängerbar bis zu insgesamt maximal 9 Mona-
ten) eine gewisse Zeit zu betreuen und zu begleiten. Dabei besteht ein Rechtsanspruch auf  
Pflegekarenzgeld (§ 21c Abs. 3 BPGG). 
 
Unter bestimmten Umständen (z.b. bei finanzieller Notlage) können ergänzend auch Zuschüsse 
aus dem Familienhospiz-Härteausgleich beantragt werden.  
 
 

 RECHTSGRUNDLAGEN  
 
Familienlastenausgleichsgesetz (FLAG) 
 

 
 VORAUSSETZUNGEN  

 

 gemeinsamer Haushalt  

 massive Erkrankung des Kindes, die nur schwer oder mit hohem medizinischem Aufwand 
beherrschbar ist (z.B. Krebserkrankung). Vgl. Greifeneder/Liebhart, Pflegegeld, 4. Auflage 
(2017) Rz 12.78 ff 

 
 

 LEISTUNG 
 

 Herabsetzung der Arbeitszeit, oder 

https://www.caritas-wien.at/hilfe-angebote/menschen-mit-behinderung/berufliche-ausbildung-integration/niederoesterreich/arbeitsassistenz/
https://www.oeziv.org/arbeitsassistenz
https://www.wien.gv.at/sozialinfo/content/de/10/SearchResults.do?keyword=Berufsintegration+f%C3%BCr+Menschen+mit+Behinderung
https://www.oesterreich.gv.at/themen/soziales/pflege/5/1/Seite.360529.html
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008859&Artikel=&Paragraf=21c&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/geburt/3/2/6/Seite.080740.html
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008220
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 Änderung der Arbeitszeit (z.B. von Früh- auf Spätdienst, etc.) oder 

 Freistellung von der Normalarbeitszeit gegen Entfall des Entgelts (= Karenz) 

 unter bestimmten Voraussetzungen ist auch ein Zuschuss aus dem Familienhospizkarenz-
Härteausgleichsfonds möglich. 

 besonderer Bestandschutz des Arbeitsverhältnisses (Kündigungs- und Entlassungsschutz) 
gemäß § 15a AVRAG ab Bekanntgabe der Maßnahme bis zum Ablauf von vier Wochen 
nach Beendigung der Maßnahme 

 
 ANTRAG 

 

 Die Meldung muss schriftlich erfolgen und spätestens fünf Arbeitstage vor dem beabsich-
tigten Beginn der Begleitung beim Arbeitgeber einlangen. 

 Auf dessen Verlangen sind der Grund für die begehrte Maßnahme sowie die Angehö-
rigeneigenschaft glaubhaft zu machen. 

 Die Meldung hat folgende Angaben zu umfassen:  
o Welche Maßnahme wollen in Anspruch genommen werden? (Karenz, weniger Wo-

chenstunden oder Änderung der Lage der Arbeitszeit) 
o Beginn und voraussichtliches Ende der Karenz 
o Bekanntgabe der Voll- (gänzlicher Entfall des Entgelts) oder Teilkarenz (Arbeitszeitre-

duktion) 
o Grund für die Karenz 
o allenfalls Nachweis des Verwandtschaftsverhältnisses 

 Die Maßnahme wird dann wirksam, wenn der Arbeitgeber nicht binnen fünf Arbeitstagen – 
bei einer Verlängerung binnen 10 Arbeitstagen – ab Zugang der schriftlichen Bekanntgabe, 
KLAGE gegen die Wirksamkeit der Maßnahme beim Arbeits-und Sozialgericht erhebt. Die-
ses nimmt sodann eine Interessensabwägung vor (betriebliche Erfordernisse und Interes-
sen des Arbeitnehmers). Gegen das Urteil des Erstgerichts ist eine Berufung nicht zulässig. 
Bis zur Entscheidung des Gerichts kann der Arbeitnehmer die verlangte Maßnahme bzw. 
deren Verlängerung vornehmen, es sei denn das Gericht untersagt auf Antrag des Arbeitge-
bers dem Arbeitnehmer mit einstweiliger Verfügung nach § 381 Z 2 EO die Vornahme. 

 

 Zuständige Stelle österreichweit: Sozialministeriumservice Graz 

E. Weitere Hilfen  

 

1. Gebührenbefreiung 
 

 RUNDFUNK UND ZUSCHUSS ZUM FERNSPRECHENTGELGT 
 

i. RECHTSGRUNDLAGEN 
 
Fernmeldegegührenordnung (FGO) 
Rundfunkgebührengesetz (RGG) 
 

ii. VORAUSSETZUNGEN 
 

https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/geburt/3/2/6/Seite.080740.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/geburt/3/2/6/Seite.080740.html
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008872&Artikel=&Paragraf=15&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.sozialministeriumservice.at/Finanzielles/Pflegeunterstuetzungen/Pflegekarenz_und_-teilzeit/Pflegekarenz_und_-teilzeit.de.html
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 Hauptwohnsitz in Österreich 

 Bezug von Pflegegeld  

 Das Haushaltsnettoeinkommen darf eine gewisse Grenze nicht übersteigen 
Ein-Personen-Haushalt:   EUR 1.154,15 
Zwei-Personen-Haushalt:   EUR 1.820,80 
Für jede weitere Person +  EUR  178,08 
 

 
iii. Antrag 

 
Zuständige Stelle: Gebühreninformationsservice (GIS). Für weiterführende Informationen siehe 
österreich.gv.at 
 

 REZEPTGEBÜHREN SOWIE BEFREIUNG VOM SERVICEENTGELT FÜR DIE E-CARD 
 

i. Rechtsgrundlage 
 

§ 31 Abs 5 Z 16 iVm § 136 Abs 5 ASVG 
 

ii. Voraussetzungen 
 
Anspruchsberechtigt sind Versicherte der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) und deren 
mitversicherte Angehörige 
 
Ohne Antrag können nur Personen von der Rezeptgebühr befreit werden, wenn sie unter fol-
gende gesetzliche Bestimmungen fallen oder sozial besonders schutzbedürftig sind.  
 
Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen: 

 Personen, die an einer anzeigepflichtigen übertragbaren Krankheit (z. B. Tuberkulose) leiden, 
wobei die Befreiung nur für die erkrankte Person und nur für Arzneimittel, die diese für die 
Behandlung der Krankheit benötigt, gilt. Die Befreiung wird auf dem betreffenden Rezept 
vermerkt. 

 Zivildiener und deren Angehörige 

 Asylwerberinnen bzw. Asylwerber 

 Personen, die auf Grund von Bestimmungen im Kriegsopferversorgungsgesetz, Heeresver-
sorgungsgesetz oder Opferfürsorgegesetz der ÖGK zugeteilt sind 

Aufgrund sozialer Schutzbedürftigkeit:  

 Bezieher/innen einer Ausgleichszulage zu einer Pension aus der Pensionsversicherung  

 Bezieher/innen einer Ergänzungszulage zu einem Ruhe- oder Versorgungsgenuss nach dem 
Pensionsgesetz 1965 

 Bezieher/innen einer Waisenrente, Waisenbeihilfe oder Elternrente laut Kriegsopferversor-
gungsgesetz oder Heeresversorgungsgesetz 

 Bezieherinnen einer Witwenzusatzrente oder Witwenbeihilfe laut Kriegsopferversorgungs-
gesetz oder Heeresversorgungsgesetz 

 Bezieher/innen einer Hilfe zum Lebensunterhalt oder zum Wohnbedarf nach den Ausführun-
gen der "Bedarfsorientierten Mindestsicherung"  

https://www.gis.at/befreien/antragsformulare/
https://www.oesterreich.gv.at/themen/soziales/armut/3/Seite.1693900.html#Voraussetzungen
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1955/189/P31/NOR40190873
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1955/189/P136/NOR40211069
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 Versicherte Teilnehmer des "Freiwilligen Sozialjahres, des Freiwilligen Umweltschutzjahres, 
des Gedenkdienstes oder des Friedens- und Sozialdienstes im Ausland nach dem Freiwilligen-
gesetz" 

 Die wegen der Pflege eines behinderten Kindes Versicherten 
 

 
iii. Antrag 

 
Ein Antrag kann beim zuständigen Krankenversicherungsträger gestellt werden, wenn das mo-
natliche Nettoeinkommen folgende Richtsätze unterschreitet: 
 
Richtsatz für Alleinstehende:     EUR 1.030,49 
Richtsatz für Ehepaare oder Lebensgemeinschaften:  EUR 1.625,71 
 
 
Für weiterführende Informationen siehe Sozialversicherungsträger sowie ÖGK. 
 
 

 KFZ (GRATZISVIGNETTE, VERSICHERUNG, NoVA) 
 

 
Mit dem Behindertenpass und der Zusatzeintragung („Unzumutbarkeit der Benützung öffentli-
cher Verkehrsmittel wegen dauerhafter Mobilitätseinschränkung aufgrund einer Behinderung") 
kann eine Gratisvignette beantragt werden, wenn das KFZ auf die behinderte Person zugelassen 
ist. Auch die Befreiung von der motorbezogenen Versicherungssteuer für ein Fahrzeug ist mög-
lich. Die Voraussetzungen für die Befreiung von der NoVa (Normverbrauchsabgabe)sind seit  
1. Juli 2021 weitgehend mit der Befreiung der motorbezogenen Versicherungssteuer verknüpft.  
 
Nähere Ausführungen siehe Seite 32. 
 
 

i. Rechtsgrundlagen 
 

ii. Voraussetzungen 
 

 Das höchst zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeuges übersteigt 3,5 Tonnen nicht.  

 Das Fahrzeug ist ausschließlich auf eine Person mit Beeinträchtigung zugelassen,   

 diese Person besitzt einen Behindertenpass mit der Eintragung der „Unzumutbarkeit der 
Benützung öffentlicher Verkehrsmittel“ oder „Blindheit“ und 

 das Fahrzeug wird vorwiegend zur persönlichen Fortbewegung der Person mit Beeinträchti-
gung verwendet.  

 
iii. Antrag 

 
Ein entsprechendes Ansuchen kann bei der örtlich zuständigen ZULASSUNGSSTELLE bzw. Ihrem 
Versicherungsvertreter (Hauptwohnsitz) gestellt werden.  
 

https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.826071&portal=oegknportal
https://www.sozialversicherung.at/cdscontent/?contentid=10007.820705&portal=svportal
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.825544&portal=oegknportal
https://www.bmf.gv.at/themen/steuern/kraftfahrzeuge/Normverbrauchsabgabe-%C3%9Cbersicht/NoVA-Befreiung/Informationen-zur-Befreiung-von-der-NoVA-f%C3%BCr-Menschen-mit-Behinderungen.html
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Dies ist bereits ab dem Zeitpunkt der Antragstellung des Behindertenpasses samt Zusatzeintra-
gung möglich. Die Befreiung gilt erst ab dem Zeitpunkt des Ansuchens. 
 
Für Fragen zur VIGNETTE steht die ASFINAG unter 0800 400 12 400 zur Verfügung. 
Zur neuen Rechtslage (seit 1.Dezember 2019) siehe hier (Sozialministeriumservice.at): Kosten-
lose Jahresvignette 2020 automatisch und digital (sozialministerium.at) 
 
 

2. Unterstützungsfonds  
 
Personen, die durch ein Ereignis, das mit ihrer Beeinträchtigung in Zusammenhang steht, in eine 
soziale Notlage geraten sind, können Zuwendungen aus dem Unterstützungsfonds des Sozialmi-
nisteriumservice erhalten. Dadurch soll die Notlage gemildert bzw. beseitigt werden. 
 

 RECHTSGRUNDLAGEN 
 
§21a Bundespflegegeldgesetz (BPGG) 

 
 ALLGEMEINES 

 

 Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine Förderung 

 Eine Antragstellung muss grundsätzlich VOR der Realisierung des Vorhaben erfolgen. 

 Gefördert werden:  
o Wohn- und Sanitärraumadaptierungen, 
o Treppenlifte, 
o Kommunikationshilfsmittel, 
o Mobilität (behinderungsbedingt erforderlicher PKW Umbau) und 
o Assistenzhunde 

 
a. ANTRAG 

 
Eine Antragstellung ist bei der Landesstelle des Sozialministeriumservice (auch online) möglich. 
 
 

3. Fahrtkostenersatz 
 
Sind regelmäßig Therapiefahrten zu einer Ärztin/einem Arzt oder einer sonstigen Therapieein-
richtung notwendig, kann beim zuständigen Krankenversicherungsträger um Ersatz der Fahrt-
kosten angesucht werden. Die Höhe der Rückvergütung ist abhängig von der Distanz des Woh-
nortes zum Therapieort sowie der Art des Verkehrsmittels. Dabei wird nur die Fahrt zu der 
nächstgelegenen Vertragseinrichtung vergütet (siehe oesterreich.gv.at). Auch Fahrtkosten zu 
Hilfsmittelfirmen können rückerstattet werden. 
 
 

4. Wohnbeihilfe 
 

file:///C:/Users/Doris/Downloads/Information_fuer_Menschen_mit_Behinderung.pdf
https://www.sozialministerium.at/Services/News-und-Events/Archiv-2019/September-2019/Kostenlose-Jahresvignette-2020-automatisch-und-digital.html
https://www.sozialministerium.at/Services/News-und-Events/Archiv-2019/September-2019/Kostenlose-Jahresvignette-2020-automatisch-und-digital.html
https://sozialministeriumservice.at/Finanzielles/Finanzielle_Unterstuetzung/Sonstige_finanzielle_Vorteile/Sonstige_finanzielle_Vorteile_und_Unterstuetzungen.html
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008859
https://www.formularservice.gv.at/site/fsrv/user/formular.aspx?pid=b74a92e8b7ba4434a1adff6eb9a8f8ad&pn=B4491c776fc134fb8b6950a59b93930b8
https://www.sozialversicherung.at/cdscontent/?contentid=10007.820236&portal=svportal
https://www.oesterreich.gv.at/themen/menschen_mit_behinderungen/kindheit_und_behinderung/1/Seite.1220340.html
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Die Wohnbeihilfe ist keine Leistung der Sozialhilfe, sondern ein direkter Zuschuss aus Mitteln der 
Wohnbauförderung. 
 
Es gelten bundeslandspezifische Regelungen: 
 
Wien: MA50 siehe wien.gv.at;  Email: wohnbeihilfe@ma50.wien.gv.at 
NÖ:  siehe noe.gv.at 
Bgl.:  siehe burgenland.at 
 
Antragsformulare erhalten Sie in den zuständigen Gemeindeämtern ober beim  Amt der Lan-
desregierung, Abteilung 3 - Finanzen, Hauptreferat Wohnbauförderung. 
 
OÖ.:  siehe land-oberoesterreich.gv.at 
Amt der oberösterreichischen Landesregierung, Direktion Soziales und Gesundheit, Abteilung 
Wohnbauförderung 
 
Kärnten:  siehe ktn.gv.at z 
Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 4 – Soziale Sicherheit 
 
Steiermark:  siehe soziales.steiermark.at 
Amt der steiermärkischen Landesregierung, Referat Beihilfen und Sozialservice 0316/877-3748 
sowie Email: beihilfenundsozialservice@stmk.gv.at  
 
Salzburg:  siehe salzburg.gv.at 
Amt der Salzburger Landesregierung;  
 
Tirol:   siehe tirol.gv.at 
Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Wohnbauförderung 
 
 
Vlbg.:  siehe vorarlberg.at 
Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abteilung Wohnbauförderung  
 
Antragsformulare sind auch in den zuständigen Gemeindeämtern erhältlich. 
 
 

5. Familienhelferin 
 
Die Familienhilfe unterstützt und entlastet Familien in schwierigen Lebenssituationen. Sie bietet 
Familien Hilfestellung im Alltag, unter anderem bei der Pflege, Betreuung und Begleitung der 
Familie in Erziehungsfragen, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflik-
ten und Krisen.  
 
Diverse Hilfsangebote gibt es wie folgt: 
 

o Caritas (Familienhilfe- klassisch, -plus, -KIB) 
o Lebenshilfe  
o Hilfswerk  

https://www.wien.gv.at/wohnen/wohnbaufoerderung/ahs-info/pdf/wbh-informationsteil-euro.pdf
mailto:wohnbeihilfe@ma50.wien.gv.at
http://www.noe.gv.at/noe/Wohnen-Leben/WZ-brosch-2019.pdf
https://www.burgenland.at/themen/wohnen/wohnbeihilfe/
https://www.burgenland.at/verwaltung/land-burgenland/bezirke-gemeinden/
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/wohnbeihilfe.htm
https://www.ktn.gv.at/Service/Formulare-und-Leistungen/BW-L58
https://www.soziales.steiermark.at/cms/beitrag/10363956/5361/
mailto:beihilfenundsozialservice@stmk.gv.at
https://www.salzburg.gv.at/bauenwohnen_/Seiten/wohnbeihilfe.aspx
https://www.tirol.gv.at/bauen-wohnen/wohnbaufoerderung/beihilfe/wohnbeihilfe/
https://vorarlberg.at/web/land-vorarlberg/contentdetailseite/-/asset_publisher/qA6AJ38txu0k/content/wohnbeihilfe?article_id=83241
https://www.burgenland.at/verwaltung/land-burgenland/bezirke-gemeinden/
https://www.caritas-wien.at/hilfe-angebote/kinder-familie/mobile-familienhilfe/
https://www.lebenshilfe.wien/category/beratung-und-service/
https://www.hilfswerk.at/wien?gclid=Cj0KCQiAuvOPBhDXARIsAKzLQ8E3IGfQ0sYaoBmimkY0RQRNAYGT5IgenT4XGIzZNdGWq9AeOP5Kez4aAuzUEALw_wcB
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o Volkshilfe  
o Wiener Sozialdienste – Kinderbetreuung Daheim,  
o Fonds Soziales Wien (FSW) Referat Behindertenhilfe,  
o Momo Kinderhospiz (schwerstkranke Kinder- und Jugendliche),  
o etc. 

 
 

6. Heilbehelfe und Hilfsmittel 
 
Heilbehelfe (§ 137 ASVG) dienen der Heilung und Linderung eines Krankheitszustandes (z.B. Bril-
len, orthopädische Schuheinlagen, elastische Binden, sämtliche Verbrauchsartikel als Einmal-
heilbehelfe wie Windeln, Katheter, etc.). 
 
Hilfsmittel (§ 154 Abs. 1 ASVG) sind Gegenstände oder Vorrichtungen, die geeignet sind, die 
Funktion fehlender oder unzulänglicher Körperteile zu übernehmen oder die mit einer allfälligen 
Verunstaltung oder einem Gebrechen verbundenen körperlichen oder psychischen Beeinträch-
tigungen zu mildern bzw. zu beseitigen wie z.B. Rollstühle, Prothesen, Reha-Kinderwagen, etc.) 
 
Mit Verordnungsschein vom Facharzt kann bei diversen Sanitätshäusern um Hilfsmittel bzw. 
Heilbehelfe angesucht werden. Das Sanitätshaus übernimmt sodann die Abwicklung der Kosten 
für das benötigte Produkt mit der Gesundheitskasse. 
 
 

7. Gratiswindeln 
 
Gratiswindeln können bei der österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) mit einem entspre-
chenden ärztlichen Verordnungsschein, auf dem der Bedarf und die Beeinträchtigung bestätigt 
sind, beantragt werden.  
 

F. Steuerrecht 

 

 RECHTSGRUNDLAGE  

Außergewöhnliche finanzielle Belastungen, die aufgrund einer Beeinträchtigung des Kindes an-

fallen, können steuerlich geltend gemacht werden (§ 34 und §35 Einkommensteuergesetz). Siehe 

auch BMF (Bundesministerium für Finanzen). 

 

 VORAUSSETZUNG  

 

 Der Grad der Beeinträchtigung muss mind. 25% betragen und bescheinigt werden. 

 

 LEISTUNG 

https://www.volkshilfe-wien.at/
https://www.wienersozialdienste.at/kinderbetreuung-daheim/
https://www.fsw.at/p/behinderung
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1955/189/P137/NOR40061065
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008147&FassungVom=2017-09-09&Artikel=&Paragraf=154&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004570
https://www.bmf.gv.at/themen/steuern/arbeitnehmerinnenveranlagung/was-kann-ich-geltend-machen/aussergewoehnliche-belastungen/aussergewoehnliche-belastungen-fuer-behinderte-kinder.html
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Liegt eine zumindest 25%-ige Beeinträchtigung des Kindes vor, können entweder die tatsächlich 

anfallenden Kosten für z.B. Diätverpflegung, Heil- oder Hilfsmittel (Belege) oder pauschale Frei-

beträge steuerlich abgesetzt werden. 

 

i. Freibeträge ab 25 bis 49%-iger Beeinträchtigung des Kindes 

 

  

 

 

Sämtliche Freibeträge finden Sie auch auf bmf.gv.at (Stand Jänner 2021) 

 

ii. Pauschaler Freibetrag ab 50 %-iger Beeinträchtigung des Kindes  

Ab einer Beeinträchtigung von 50% steht erhöhte Familienbeihilfe zu und anstatt ei-
nes Freibetrages kann ein Pauschalbetrag von monatlich EUR 262,- geltend gemacht 
werden.  

  

 PAUSCHALER FREIBETRAG UND PFLEGELD 

 

i. Bei gleichzeitigem Bezug von Pflegegeld 

Der pauschale Freibetrag von EUR 262,- monatlich (Stand Jänner 2020, BMF) ist um das er-

haltene Pflegegeld zu kürzen. Übersteigt das Pflegegeld den Betrag von EUR 262,-, steht kein 

Pauschalbetrag zu.   

ii. Unabhängig vom Bezug von Pflegegeld 

Folgende finanziellen Aufwendungen können unabhängig von einem Pflegegeldbezug zusätz-

lich noch steuerrechtlich berücksichtigt werden: 

 nicht regelmäßig anfallende Aufwendungen für Hilfsmittel (z.B. Rollstuhl, Hörgerät, Blin-
denhilfsmittel, behindertengerechte Adaptierung der Wohnung, …) 

 Kosten für eine Heilbehandlung 

 Schulgeld für den Unterricht in einer Sonder- oder Pflegeschule oder Entgelt für die Tä-
tigkeit in einer Behindertenwerkstätte  

25% bis 34%   EUR 124,- 

35% bis 44%  EUR 164,- 

45% bis 49% EUR 401,- 

https://www.bmf.gv.at/themen/steuern/arbeitnehmerinnenveranlagung/was-kann-ich-geltend-machen/aussergewoehnliche-belastungen/aussergewoehnliche-belastungen-fuer-behinderte-kinder.html
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 Fahrten zu Ärzten und Therapeuten sowie zu Kliniken (Zum Nachweis ist ein Fahrten-
buch zu führen; dieses ist im Papierhandel erhältlich)  

 Transportkosten zwischen der Wohnung des Kindes mit Beeinträchtigung und der Son-
der- bzw. Pflegeschule oder der Behindertenwerkstätte, weil eine Benützung der öffent-
lichen Verkehrsmittel unzumutbar ist;  

Diese Kosten sind mit Belegen zu bescheinigen. 

Siehe auch oesterreich.gv.at 

   

 Übersicht der Freibeträge für Kinder mit Beeinträchtigung (Quelle BMF):  

 

Freibetrag 

Behinderung mindes-

tens 25 % ohne er-

höhte Familienbei-

hilfe 

Behinderung mit 

erhöhter 

Familienbeihilfe 

Behinderung mit er-

höhter Familienbei-

hilfe und mit Pflege-

geld 

Pauschaler Freibetrag nach Grad der 

Behinderung 

gem. § 35 Abs. 3 EStG 

ja nein nein 

Pauschaler Freibetrag von 

262 Euro 

nein ja ja* 

Pauschaler Freibetrag für Diätverpfle-

gung 

ja nein nein 

Freibetrag für eigenes Kfz nein nein nein 

Freibetrag für Taxikosten nein nein nein 

Aufwendungen für Behindertenhilfs-

mittel und Kosten der Heilbehand-

lung 

ja ja ja 

Schulgeld für 

Behindertenschule 

ja ja ja 

*gekürzt um das Pflegegeld 

Quelle: Bundesministerium für Finanzen, Stand Jänner 2021 

  

https://www.oesterreich.gv.at/themen/menschen_mit_behinderungen/kindheit_und_behinderung/3/Seite.1220405.html
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A. Checklisten für Beratungsgespräch 

 

1. „Status Quo“ – Abfrage im Erstgespräch mit den Klienten 
 
 Wo steht Klient/in derzeit? Wie ist seine/ihre derzeitige Situation?  
 Braucht er/sie dringend Hilfestellung/Orientierung (Fristen, Existenzabsicherung, etc.) be-

züglich eines bestimmten Themas oder informiert er/sie sich grundsätzlich? 
 Wird derzeit Pflegegeld bezogen, wenn ja in welcher Pflegestufe?  
 Wann war die letzte Begutachtung? Nächste Begutachtung, wann wird diese ungefähr sein? 
 sehr empfehlenswert: ein „Pflegetagebuch“ anzulegen, um sämtliche Tätigkeiten/Ver-
richtungen so konkret und detailliert wie möglich aufzulisten; am Besten mit der genauen 
Angabe der jeweiligen Dauer der einzelnen Verrichtungen;  
 hinsichtlich der einzelnen Verrichtungen aufklären/“coachen“: Klient soll seinen Tages-
ablauf beschreiben können. 

 Wird erhöhte Familienbeihilfe bezogen? 
 Erwerbstätig? Arbeitgeber? AMS/Notstand? Mindestsicherung? 
 Selbständig erwerbstätig? 
 Pflegefreistellung? Pflegekarenz? 
 Liegt eine Selbstversicherung in der Krankenversicherung oder/und in der Pensionsversi-

cherung vor, entweder als pflegender Angehöriger oder wegen der Pflege eines behinderten 
Kindes?  

 Behindertenpass? Wurde ein solcher schon beantragt? Gibt es Zusatzeintragungen (Vorteile 
erläutern)? 

 Parkausweis? 
 Zuschüsse: für pflegende Angehörige (Ersatzpflege bei Erkrankung, Urlaub, etc.); zu Thera-

piefahrten? 
 Finanzielle Situation: Welche Einkünfte gibt es sonst noch? 
 Finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten erläutern 
 Über sämtliche Hilfsfonds informieren 
 Fahrtkostenersatz für Therapiefahrten bzw. Fahrtendienst (zu Schule, Kindergarten, etc.) 

sowie andere Unterstützungen beantragen z.B. Krankenversicherungsträger, Fonds Soziales 
Wien (FSW) 01/24 5 24 

 Das Angebot der „Frühen Hilfen“ erläutern, falls Bedarf 
 Angebot Frühförderung, mobil oder ambulant (allenfalls Liste) 
 Ambulanzen für Therapiemöglichkeiten, welche gibt es/wo 
 Kindergartenplätze: Integrativer, Heilpädagogischer Kindergarten?  
 SCHULE? Integrationsplätze? Schulangebote erörtern (z.B. Bundesinstitut f. Gehörlosenbil-

dung  Schulzentrum für hörbeeinträchtigte, gehörlose und hörende Kinder 1130, big-
kids.at; Liste; ua. INTEGRATION WIEN weiterempfehlen…) 

II. PRAXIS (Checklisten, Formulare, Links) 
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 Unterstützung und Begleitung in herausfordernden, schwierigen Zeiten für Familien mit Kin-
dern von 0-3 Jahren: u.a. Angebot der Frühen Hilfen (Möwe, Netzwerk Familie NÖ, Diako-
nie…. etc.) 

 Familienhilfe der Caritas u.a. 
 Rehabilitation/Kuraufenthalt (z.b. KOKON in Bad Erlach,…) 
 Angebote erörtern (für minderjährige Kinder) 

 Entlastungsangebote für Eltern erörtern: z.B. für minderjährige Kinder  Familienentlas-
tungsdienst der MALTESER CARE (über MA 11), Malteser Kinderhilfe in Amstetten, Kinder-
hotel der Caritas, Verein Spuren im Sand/Elfenland in Linz, Verein Mobet, Fr. STOIFL Birgit  
Wochenendbetreuung, FSW etc… 

 Therapien: Angebote und mögliche Kontakte (ZEF, Ambulanzen, etc…) erörtern 
 Allfällige weiterführende Kontakte zu Organisationen/Instituten etc. weitervermitteln … 
 Bei Bedarf: Information über Perinatale Palliative Care (KH St. Josef in 1130 Wien, Uniklini-

kum Salzburg, …) 
 
„soft facts“:  
 
 Wie geht es dem zu pflegenden minderjährigen Kind bzw. den Eltern oder pflegenden Ange-

hörigen emotional? Abklopfen, ob psychologische/psychosoziale Unterstützung oder sons-
tige Unterstützung bzw. Hilfestellung benötigt wird? Irgendwo schon angebunden diesbe-
züglich? Andernfalls bedarfsentsprechend weitervermitteln; 

 Wieviel ZEIT bleibt den Eltern als Paar bzw. für sich selbst? Wie sieht es mit Erholungspha-
sen aus? Welche Ressourcen gibt es? Unterstützung innerhalb des Familienverbandes bzw. 
externe Betreuungsmöglichkeiten? 

 Wie sieht es mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf aus? 
 Gibt es einen Klärungsbedarf mit dem Arbeitgeber im Zusammenhang mit der Pflege des 

Kindes (erhöhter Pflegeaufwand)? 
 Abklären eventueller Verbesserungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz bezüglich Arbeitszeiten, 

Stundenreduktion, Homeofficeregelung, Teilzeitbeschäftigung, etc.) 
 Wie sieht es mit ärztlicher/medizinische Versorgung/Betreuung des Kindes aus? 
 Selbsthilfegruppen Angebote 
 Elternnetzwerke 
 Fahrtendienste 
 etc. 
 

2. Ermittlung des Pflegeaufwands 
 
Behinderungsbedingter durchschnittlicher Pflegeaufwand 
 
Betreuung umfasst den persönlichen Lebensbereich 
 
Betreuung   Mindestwerte/Monat   tats. Wert 
 
Tägliche Körperpflege  25 h (2x25min/Tag)     h 
Zubereitung von Mahlzeiten 30 h (1h/Tag)      h 
Einnahme von Mahlzeiten 30 h (1h/Tag)      h 
Verrichtung der Notdurft 30 h (4x15min/Tag)     h 
An- und Auskleiden  20 h (2x20min/Tag)     h  
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Reinigung bei Inkontinenz 20 h (4x10min/Tag)     h 
Einnahme von Medikamenten 3 h (6min/Tag)      h 
Mobilitätshilfe i.e.S.  15 h (30min/Tag)     h 
Motivationsgespräche   10h/Monat       h 
 
 
Datum: 
 

3. Ermittlung von Hilfsverrichtungen 
 
HILFE (Hilfsverrichtungen)    Mindestwerte/Monat  tats. 
Wert/mtl. 
 
Herbeischaffung von Nahrungsmitteln  10 h      h 
 
Pflege der Leib- und Bettwäsche  10 h      h 
 
Reinigung der Wohnung   10 h     h 
 
Beheizung des Wohnraumes samt   10 h      h 
Herbeischaffen von Heizmaterial 
 
Mobilitätshilfe im weiteren Sinne  10 h     h 
 
GESAMTSUMME des tatsächlichen Pflegeaufwandes     h 
 
 
 
Datum: 
  



 59   

B. Formulare und Muster 

 
 Behindertenpass: 

o 01_behindertenpass_antrag_bundesweit_04_2019.doc (live.com)  

 Familienbeihilfe:  

o Antrag insb. bei im Ausland geborenen Kindern: Formular Beih100 9999 öffnen 

(bmf.gv.at) 

o Antrag für erhöhte Familienbeihilfe: Formular Beih3 9999 öffnen (bmf.gv.at) 

 Mobile Frühförderung: Antrag auf Förderung der mobilen Frühförderung (fsw.at) 

 Parkausweis: 

 BEHINDERTENPASS_Parkausweis_29bStVO_Antrag_bundesweit.doc (live.com) 

 Pflege:  
o ANTRAG auf Pflegegeld finden Sie hier 
o ANTRÄGE für Pflegekarenz sowie Pflegeteilzeit finden Sie hier  

o Selbstversicherung pflegender Angehöriger: BAV 002 (pv.at) 
o Weitere FORMULARE für Pflege finden Sie hier 

 Wochengeld: Antrag auf Wochengeld - Schritt 1 von 2 (sozialversicherung.gv.at) 

 Rezeptgebührenbefreiung:  

o Rezeptgebührenbefreiung beantragen - Niederösterreich (gesundheitskasse.at) 

o load (gesundheitskasse.at) 

C. Anlaufstellen bei Konflikten 

 

1. Ombudsstellen Wien: 
 

 Behindertenombudsmann: 
Friedmanngasse 1a/11, 1160 Wien; ressl@vereinbehindertenombudsmann.at; Tel.: 0650/408 
58 12 

 Bei Bildungsfragen:  
o Spezialisiert auf Integration in Kindergarten/Schule/Beruf: Integration Wien, Tannhäu-

serplatz 2/1, 1150 Wien; info@integrationwien.at; Tel.: 01/789 26 42; 
o Bildungsombudsstelle in der Kinder- und Jugendanwaltschaft: Fr. Ines Garnitschnig 

und Hr. Oliver Steingötter; Tel.: 01/ 70 77 000; Mo-Fr 9:00-16:00; post@jugendan-
walt.wien.gv.at; Alserbachstraße 18, 1090 Wien; 

o Volksanwaltschaft (hilft bei Problemen mit Behörden, prüft Missstände in der Verwal-
tung); Eine Beschwerde ist mit keinen Kosten verbunden. 
Singerstraße 17, 1015 Wien; Tel.: 01/515 05 -0 

 FA (Finanzamt):  
Steuerombudsmann (Mag. Alfred Faller) 
steuerombudsdienst@bmf.gv.at  

 FSW (Fonds Soziales Wien): 
Ombudsstelle:  

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fsozialministeriumservice.at%2FDownloads%2F01_behindertenpass_antrag_bundesweit_04_2019.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/inter-Steuern/pdfs/9999/Beih100.pdf
https://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/inter-Steuern/pdfs/9999/Beih100.pdf
https://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/inter-Steuern/pdfs/9999/Beih3.pdf
https://www.fsw.at/downloads/formulare/Mobile_Fruehfoerderung.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fsozialministeriumservice.at%2FDownloads%2FBEHINDERTENPASS_Parkausweis_29bStVO_Antrag_bundesweit.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.pensionsversicherung.at/cdscontent/load?contentid=10008.577932
https://www.oesterreich.gv.at/themen/soziales/pflege/5/1/Seite.360527.html#ZumFormular
https://www.pv.at/cdscontent/load?contentid=10008.630082&version=1550573711
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/formulargruppe/36?p.ordner_name=a43c
https://www.sozialversicherung.gv.at/formulare-prod/formserver_svs/start.do?wfjs_enabled=true&vid=d6475657713c87ec&wfjs_orig_req=%2Fstart.do%3Fesvcid%3D10007.854397%26esvendurl%3DaHR0cHM6Ly93d3cuc296aWFsdmVyc2ljaGVydW5nLmd2LmF0L2Zvcm1nZW4vYWJzY2hsdXNzLnhodG1sP2xheW91dD13aXRob3V0TmF2JmNvbnRlbnRpZD0xMDAwNy44NTQzOTcmcG9ydGFsPXN2c3BvcnRhbA%253D%253D%26esvlayout%3DwithoutNav%26esvportal%3Dsvsportal%26esvstarturl%3DaHR0cHM6Ly93d3cuc296aWFsdmVyc2ljaGVydW5nLmd2LmF0L2Zvcm1nZW4vP2xheW91dD13aXRob3V0TmF2JmNvbnRlbnRpZD0xMDAwNy44NTQzOTcmcG9ydGFsPXN2c3BvcnRhbA%253D%253D%26generalid%3DGS040010%26hash%3D0cc874c51b9ba3b3580b4a15924f64065f73265248be4b90b460b53597a1c116%26mobileLayout%3Dfalse%26sso_override%3DKEINE&txid=80fc3023f2cfde919c725335beb1a5c16854ea2a
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.826071&portal=oegknportal
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/load?contentid=10008.690232&version=1575459690
mailto:ressl@vereinbehindertenombudsmann.at
mailto:info@integrationwien.at
mailto:post@jugendanwalt.wien.gv.at
mailto:post@jugendanwalt.wien.gv.at
mailto:steuerombudsdienst@bmf.gv.at
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Guglgasse 7-9, 1030 Wien; ombudsstelle@fsw.at; Tel.: 01/ 24 5 24 – 10270 

 PVA (Pensionsversichrungsanstalt):  
Ombudsmann der Pensionsversicherungsanstalt (Bernhard Hajek) 
Friedrich-Hillegeist-Straße 1, 1021 Wien; ombudsstelle@pensionsversicherung.at; Tel.: 
050303 – 22201 

 SVA (Sozialversicherungsanstalt):  
Ombudsmann der Sozialversicherungsanstalt (Christian Göbl) 
ombudsstelle@svagw.at, Tel.: 050 808 9008 
MO-FR 9:00 – 12:00 

 

2. Bundesweit:  
 

 Behindertenanwalt (dzt. Hansjörg Hofer) 
 

Der Behindertenanwalt unterstützt bei Schlichtungsverfahren. 
 
Babenbergerstraße 5/4, 1010 Wien, office@behindertenanwalt.gv.at;  
Tel.: 0800 80 80 16 
 
 

D. Links 
 

1. (öffentliche) Unterstützung: 
 

 Behindertenpass & Parkausweis  
http://www.sozialministeriumservice.at/site/Menschen_mit_Behinderung/Behinderten-
pass_un%20d_Parkausweis/Behindertenpass/Behindertenpass 

 

 Erhöhte Familienbeihilfe  
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/famili-
enbeihilfe0/erhoehte-familienbeihilfe.html 

 

 Fahrtkostenersatz bei regelmäßigen Therapien und Arztterminen  
 

 Familienhospizkarenz https://www.pensionsversicherung.at/cdscontent/?conten-
tid=10007.707703&portal=pvaportal &viewmode=content 

 

 Hilfsmittel und Heilbehelfe https://www.oesterreich.gv.at/themen/menschen_mit_behin-
derungen/kindheit_und_behinderung/1/Seite.1220350.html 

 

 Pflegegeld https://www.pensionsversicherung.at/cdscontent/?conten-
tid=10007.740756&viewmode=cont%20ent 

 

 Pflegende Angehörige: Selbstversicherung bei Pflege eines Kindes mit Beeinträchtigung 
https://www.pensionsversicherung.at/cdscontent/?contentid=10007.707787&portal=pva-
portal%20&viewmode=content 

mailto:ombudsstelle@fsw.at
mailto:ombudsstelle@pensionsversicherung.at
mailto:ombudsstelle@svagw.at
mailto:office@behindertenanwalt.gv.at
http://www.sozialministeriumservice.at/site/Menschen_mit_Behinderung/Behindertenpass_un%20d_Parkausweis/Behindertenpass/Behindertenpass
http://www.sozialministeriumservice.at/site/Menschen_mit_Behinderung/Behindertenpass_un%20d_Parkausweis/Behindertenpass/Behindertenpass
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/familienbeihilfe0/erhoehte-familienbeihilfe.html
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/familienbeihilfe0/erhoehte-familienbeihilfe.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/menschen_mit_behinderungen/kindheit_und_behinderung/1/Seite.1220340.html
https://www.pensionsversicherung.at/cdscontent/?contentid=10007.707703&portal=pvaportal%20&viewmode=content
https://www.pensionsversicherung.at/cdscontent/?contentid=10007.707703&portal=pvaportal%20&viewmode=content
https://www.oesterreich.gv.at/themen/menschen_mit_behinderungen/kindheit_und_behinderung/1/Seite.1220350.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/menschen_mit_behinderungen/kindheit_und_behinderung/1/Seite.1220350.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/menschen_mit_behinderungen/kindheit_und_behinderung/1/Seite.1220350.html
https://www.pensionsversicherung.at/cdscontent/?contentid=10007.740756&viewmode=cont%20ent
https://www.pensionsversicherung.at/cdscontent/?contentid=10007.740756&viewmode=cont%20ent
https://www.pensionsversicherung.at/cdscontent/?contentid=10007.707787&portal=pvaportal%20&viewmode=content
https://www.pensionsversicherung.at/cdscontent/?contentid=10007.707787&portal=pvaportal%20&viewmode=content
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 Pflegekarenz und Pflegeteilzeit https://www.pensionsversicherung.at/cdscontent/?con-
tentid=10007.707703&portal=pvaportal%20&viewmode=content 

 

 Selbstversicherung für pflegende Angehörige https://www.pensionsversiche-
rung.at/cdscontent/?contentid=10007.707785&viewmode=cont%20ent 

 

 Selbstversicherung in der Krankenversicherung bei der Pflege eines behinderten Kindes 
https://www.oesterreich.gv.at/themen/soziales/pflege/5/2/Seite.360526.html  

sowie 

https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.848587 

 

 Therapiekostenersatz https://www.oesterreich.gv.at/themen/menschen_mit_behinderun-
gen/kindheit_und_behinderung/1/Seite.1220370.html 
 

  

2. (meist private) Förderungen und Fonds 
 

als zusätzliche finanzielle Unterstützungsmöglichkeit 
 

 Kiwanis (weltweit zweitgrößte Kinder-Hilfsorganisation) office@kiwanis.at 
 

 LIONS Club (oftmals iZm mit Umzug, Wohnung, Einrichtung, Rollstühlen, etc.)  
01/877 48 89, www.lions.at 

 

 ROTARY Club Wien (Kärntner Ring 1, 1010 Wien) 
 

 Licht ins Dunkel (!) 

Kramergasse 1, 1010 Wien; 01/53 38 688; lichtinsdunkel@eunet.at 

ANSUCHEN für Unterstützung 

 

 Sozialfonds des Bundespräsidenten („Österreicher in Not“),  
(Österr. Präsidentschaftskanzlei, Ballhausplatz, 1010 Wien);  
Der Sozialfond des Bundespräsidenten unterstützt ÖsterreicherInnen, die unverschuldet in 
Not geraten sind. Der Verein wird aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanziert. Eine finan-
zielle Unterstützung ist generell bis zu EUR 300,- möglich. 

 

 www.familiennothilfe.at 
Familien, die in eine Notlage geraten sind können ein Unterstützungsansuchen an die Fami-
liennothilfe richten. 

 

 Stiftung Kindertraum  
Mariahilferstraße 105/2/11; 1060 Wien; 01/585 45 16; kindertraum@kindertraum.at) Her-
zenswünsche von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen oder schweren Erkrankun-
gen unter 18 Jahren (!), deren Eltern finanzielle Mittel dafür nicht aufbringen können. 

https://www.pensionsversicherung.at/cdscontent/?contentid=10007.707703&portal=pvaportal%20&viewmode=content
https://www.pensionsversicherung.at/cdscontent/?contentid=10007.707703&portal=pvaportal%20&viewmode=content
https://www.pensionsversicherung.at/cdscontent/?contentid=10007.707785&viewmode=cont%20ent
https://www.pensionsversicherung.at/cdscontent/?contentid=10007.707785&viewmode=cont%20ent
https://www.oesterreich.gv.at/themen/soziales/pflege/5/2/Seite.360526.html
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.848587
https://www.oesterreich.gv.at/themen/menschen_mit_behinderungen/kindheit_und_behinderung/1/Seite.1220370.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/menschen_mit_behinderungen/kindheit_und_behinderung/1/Seite.1220370.html
mailto:office@kiwanis.at
file:///C:/Users/Doris/Downloads/www.lions.at
https://www.rotary.at/clubs/rc-wien
mailto:lichtinsdunkel@eunet.at
https://lichtinsdunkel.orf.at/?story=2565
file:///C:/Users/Doris/Downloads/www.familiennothilfe.at
mailto:kindertraum@kindertraum.at
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KEINE Finanzierung im Nachhinein! Therapien und Therapiegeräte nur dann, wenn keine 
öffentl. Stelle (GKK) dafür aufkommt;  
KEINE Finanzierung von: Wohnraumbeschaffung, Umbauarbeiten, Autokauf, Treppenlift, 
Rollstuhlrampe, Mobiltelefon, Delphintherapie, Kosten für Therapieausbildungen von El-
tern, Stützkraft/Begleitung für Kindergarten/Schule; 
FORMULAR 

 

 DANK DIR! e.V. – Verein zur Unterstützung behinderter Kinder  
(Online Spendenplattform) zur Finanzierung dringend benötigter Therapien oder Heilbe-
helfe 
Strehlgasse 25 
1190 Wien 
Tel: 0664/35 77 321 
Mail: office@dankdir.at 

 

 Grete Rehor – Hilfsfonds  
für Jugendliche mit Beeinträchtigung für Erziehung, Ausbildung, Mobilität, Integrationshilfe, 
Wohnraumadaptierung, Notsituation, berufliche Integration;  
(Johann-Böhm Platz 1, 1020 Wien; 01/53 444-254) 

 

 Hilfe in besonderen Lebenslagen 
 

Servicestelle der MA 40 des jeweiligen Wohnbezirkes; unverschuldete Notlage und/oder 
außergewöhnliche finanzielle Belastungen, prekäre Lebenssituationen (Krankheit, Arbeits-
losigkeit, Todesfall, Mietrückstände/Delogierung, Beschaffung einer Unterkunft, Kosten iZh 
mit der Energieversorgung, Heilbehelfe usw.), die trotz Einsatz eigener Kraft und Mittel 
nicht überwunden werden können. Voraussetzung: Hauptwohnsitz sowie tatsächlicher Auf-
enthalt in Wien. 
ANSUCHEN 

 

 „Rettet das Kind“ Österreich  
1150 Wien, Pouthongasse 3; 01/982 62 16 
Landesverband Wien (Endresstraße 18, Stiege 2/1. Stock/Top 5, 1230 Wien; 01/585 77 78) 

 

 Hilfswerk 
 

 Caritas  
 

 Elfriede Biederbeck - Fonds,  

für beeinträchtigte Kinder bis zur Vollendung des 14. Lbj. Für Unterricht, Berufsausbildung, 

Mobilität, Integration, Notsituation 

(Singerstraße 17-19, 1011 Wien, 01/51 43 9-231) 

 

 Anton-Proksch Fonds des Gewerkschaftsbundes 
 

https://www.kindertraum.at/fileadmin/user_upload/pdfs/FragebogenEinzel_Maerz-2019.pdf
mailto:office@dankdir.at
https://www.wien.gv.at/gesundheit/strukturen/gesundheitsrecht/ahs-info/pdf/besondere-lebenslagen-antrag-2552018.pdf
https://www.rettet-das-kind.at/aufgaben.html
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 Unterstützungsfonds für Menschen mit Behinderungen Sozialministeriumservice 

(Babenbergerstraße 5, 1010 Wien; 01/588 31) 

Voraussetzung: Grad der Behinderung mind. 50 % siehe auch hier 
ANSUCHEN um Gewährung eines ZUSCHUSSES 

 

 Unterstützungsfonds der ÖGK 
Mögliche Unterstützung von: Heilbehelfe und Hilfsmittel, Spitalsaufenthalt eines Angehöri-
gen, Tarifkosten für die Neuanschaffung eines verlorenen oder gestohlenen Hörgerätes, Pa-
tientenanteil für Zahnersatz (auch für Reparaturkosten) oder eine kieferorthopädische Be-
handlung sowie tariflich nicht geregelte Kosten einer Zahnbehandlung in medizinischen Son-
derfällen, Zuzahlung zum Rehabilitationsaufenthalt, Kosten für Erholungs- und Kuraufent-
halt, Bestattungskosten, etc.  ein formloses Schreiben mit dem Stichwort Unterstützungs-
fonds genügt meist.  
 

 div. Zeitungen („Christkindlaktionen“) 
 
Stand: 01.01.2022 

https://www.oeziv.org/rechtsdatenbank/bedarfsorientierte-mindestsicherung-und-zuschuesse/unterstuetzungsfonds-fuer-menschen-mit-behinderungen/
https://www.oesterreich.gv.at/themen/menschen_mit_behinderungen/kfz_und_behinderung/1/Seite.1260104.html#ZumFormular

